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Schönreden hilft nicht mehr: Die Niedrigzinsphase lässt die Pensionsrück-

stellungen ansteigen. Arbeitnehmer sehen keinen Grund mehr, in eine 

Betriebsrente zu investieren. Der Tarifrenten-Vorschlag der Regierung stößt 

auf wenig Gegenliebe, ebenso wenig wie die Idee eines Obligatoriums mit 

Zwangszuschuss.  Warum 

also machen wir noch ein 

ganzes Heft zur bAV? Weil 

sie im überwiegenden Teil 

der Unternehmen zum 

Angebot gehört. Weil jeder 

Betrieb auf Nachfrage eine 

Entgeltumwandlung anbieten 

muss. Weil etwa 20 Millionen 

Arbeitnehmer bereits auf eine 

Betriebsrente sparen. Und 

weil Sie als Arbeitgeber oder bAV-Verantwortlicher die Zeit jetzt verwen-

den können, um in das komplexe Gebilde der Altersversorgung Struktur 

und Strategie zu bringen. Viele bAV-Verträge entsprechen längst nicht 

mehr den rechtlichen Anforderungen – nutzen Sie die Atempause, um die 

notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Und sammeln Sie Energie, um 

Ihre bAV moderner und gewinnbringend zu gestalten. Anregungen finden 

Sie in diesem Heft – den langen Atem bringen Sie mit.

 Katharina Schmitt, Redaktion Personalmagazin

„Die bAV stag-
niert. Nutzen 
Sie die Atem-
pause, um 
Struktur und 

Strategie in Ihre Versor-
gungsangebote zu bringen.“
Katharina Schmitt, Redaktion Personalmagazin
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Preiswürdige bAV-Konzepte 

Die Ausschreibung für den Deutschen bAV-Preis geht in die dritte 
Runde. Noch bis zum 18. Dezember 2015 können sich Unternehmen 
mit innovativen und kreativen Altersversorgungsprojekten in den 

Bereichen Plangestaltung, Finanz- und Risikomanagement, Administration 
und Kommunikation um die Auszeichnung bewerben. Der Preis wird in den 
zwei Kategorien Großunternehmen und Mittelstand verliehen. Die Kriterien, 
nach der eine siebenköpfige Jury die Bewerbungen beurteilt, sind: Haupt-
motiv für die Einführung oder Umsetzung, Innovationsgrad, Einklang mit 
der Unternehmens- beziehungsweise Personalstrategie, Verbesserungsgrad 
beziehungsgweise Überwindung von Widerständen. Weitere Information und 
Bewerbungsunterlagen im Internet: www.deutscher-bav-preis.de

Transparenz 86 Prozent aller im Rahmen einer Umfrage der KAS Bank befragten Arbeitnehmer stufen transparente Kosten bei der Ent-
scheidung für eine Altersversorgung als sehr wichtiges oder wichtiges Kriterium ein. Die Rendite oder hohe Wertsteigerungen sind dagegen 
nur für 70 Prozent entscheidend. 

Diskriminierung Sogenannte Spätehen-Klauseln, die die betriebliche Versorgung von Hinterbliebenen einschränkt, können nach dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz unwirksam sein. Eine Altersgrenze als Versorgungsvoraussetzung sei eine ungerechtfertigte Benach-
teiligung, urteilte das BAG.

Änderungspläne Jedes dritte Unternehmen, das eine betriebliche Altersversorgung anbietet, plant diese zu ändern oder durch ein 
neues Versorgungssystem abzulösen. Grund sind gestiegene Belastungen und Risiken für die Unternehmen. Das zeigt eine Studie von Lurse. 

NEWS DES MONATS

+++  Aktue l le  News  +++  H inte rg ründe  +++  täg l i ch  unte r  www.haufe .de/persona l  +++

Zwang zur Förderung? 

NACHGELESEN

Nicht alle Ideen zur Stärkung der bAV 
sind neu. Die Christlich-Demokratische 
Arbeitnehmerschaft Deutschlands 
(CDA) beispielsweise schlägt in ihrem 
Grundsatzprogramm, das Ende Novem-
ber verabschiedet werden soll, wieder 
mal eine obligatorische betriebliche 
Rentenversicherungspflicht vor. Neu an 
dem schon öfters diskutierten Gedan-
ken: Arbeitgeber sollen gleichzeitig zu 
Zuzahlungen verpflichtet werden. „Die 
bAV muss von Arbeitgebern und – wie 
die Riesterrente – vom Staat gefördert 
werden“, formuliert die CDA. „Diese 
Forderungen schießen weit über das Ziel 
hinaus“, kommentierte darauf das IW 
Köln. Grundsätzlich erhöhe ein verpflich-
tender Arbeitgeberzuschuss der Arbeit-
geber bei unveränderten Bruttolöhnen 
die Arbeitskosten. Das könne aber die 
Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-
mens beeinträchtigen. Auch die Arbeit-
geberverbände beharrten weiter auf 
einer Freiwilligkeit, um die Haftungsri-
siken für Unternehmen zu minimieren, 
das berichtet das Handelsblatt.
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Der Deutsche bAV-Preis geht bereits in die dritte Runde. 
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Vorsorgekonzept mit kapital-
marktorientierten Anlagen

Auch Aktien-
erträge können 
zu Betriebsrenten 
beitragen. 

Interdisziplinäre bAV-Beratung 

Ein neuer genossenschaftlicher Zusammenschluss von Rechtsanwäl-
ten, Renten- und Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Aktuaren und  
Finanzdienstleistern bietet ab sofort gemeinsame Beratung zu den 

verschiedenen Rechtsgebiete in der bAV und den Zeitwertkonten an. Ziel 
des „Deutschen Kompetenznetzwerkes bAV“ ist es, eine interdisziplinäre 
Beratungsleistung anzubieten, die frei von Interessenkonflikten ist und 
eine hohe Rechtssicherheit gewährleistet. Das Angebot richtet sich an 
Unternehmen aller Branchen und Größen, aber auch an Versicherungsge-
sellschaften, Pensions- und Unterstützungskassen, private und öffentliche 
Versorgungsträger sowie Makler und Finanzdienstleister. Dabei hat jeder 
Auftraggeber einen persönlichen Ansprechpartner, der die Themen koor-
diniert und bei  Bedarf weitere Experten hinzuzieht. www.dkbav.de

Die Allianz Leben bietet ein 
 neues Vorsorgekonzept an, 
das teils in Substanzwerte wie 

Aktien investiert. Bei einer bAV über 
das Produkt „Komfort Dynamik“, ist 
das Kapital teils im Sicherungsver-
mögen, teils in einer sogenannten 
„Dynamik-Komponente“ investiert. 
Bei letzterer liegt derzeit der Fokus 
auf Aktien, Unternehmens- und 
Schwellenländeranleihen, die ent-
sprechend hohe Renditen erwarten 
lassen. Je nach der Entwicklung der 
Kapitalmärkte schichtet das professio-
nelle Anlagemanagement einerseits 
zwischen Sicherungsvermögen und 
Dynamik-Komponente um und zudem 
auch innerhalb der Dynamik-Kompo-
nente. Nach Aussagen der Allianz 
können bestehende Gruppenverträge 
nicht nur für das neue Vorsorgekon-
zept geöffnet werden, sondern auch 
für weitere moderne Vorsorgekon-
zepte, um die unterschiedlichen An-
lagepräferenzen der Arbeitnehmer zu 
bedienen.  www.allianz.de
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nen, ab 2016 verpflichtend wohl auch 
für die Tarifgeneration mit Garantiezins 
2,25 Prozent. Auf diese Weise werden 
die Verträge mit niedrigerem Garantie-
zins zur Bildung der Zusatzreserve für 
alle Versicherten herangezogen. Unterm 
Strich führt dies zu einer Umverteilung 
zwischen den Tarifgenerationen zulasten 
der jüngeren Verträge. Hinzu kommt, 
dass die Versicherer zugunsten der ge-
setzlich geforderten Zinszusatzreserve 

Atempause für die bAV
WENDEPUNKT. Das Zinstief verändert die bAV. Steigende Kosten bedrohen die Unter- 
nehmen. Jetzt heißt es erstmal tief Luft holen – denn gefordert sind neue Denkansätze.

zunehmend Reserven auflösen. Dabei 
sind sie zum Verkauf der noch verblie-
benen hochverzinslichen Anleihen ge-
zwungen. Somit verschlechtert sich die 
durchschnittliche Verzinsung für jüngere 
und Neukunden noch zusätzlich – ein 
Schlag für die Generationengerechtigkeit 
im Versichertenkollektiv. Pensionskas-
sen unterliegen im Prinzip den gleichen 
Anforderungen an den Rechnungszins 
wie die Lebensversicherer und damit der-

Von Richard Herrmann  

Kaum ein Ereignis steht so sehr 
für die Zeitenwende an den 
Finanzmärkten wie der Ren-
diteverfall deutscher Staats-

anleihen. Das Zinsniveau befindet sich 
seit zwei Jahrzehnten im Sinkflug. Lag 
die Umlaufrendite zu Beginn der 1990er- 
Jahre noch bei über neun Prozent, so ist 
sie heute auf einen halben Prozentpunkt 
eingeschrumpft. Eine Kursänderung ist 
nicht in Sicht, solange die Europäische 
Zentralbank im Verein mit den Regierun-
gen der Euro-Länder an der Politik des 
billigen Geldes festhält. Für die kapital-
gedeckte Altersvorsorge ist das fatal. Die 
Minizinsen machen privaten und betrieb-
lichen Sparplänen einen Strich durch die 
Rechnung. Die Arbeitgeber, einstmals in 
der sicheren Überzeugung angetreten, 
mit einer betrieblichen Altersversorgung 
(bAV) etwas Gutes für ihre Mitarbeiter zu 
tun, müssen heute feststellen, dass die 
Rahmenbedingungen nicht mehr stim-
men. Die Zinslücke führt zu steigenden 
Finanzierungslasten, die in dieser Form 
niemand erwarten konnte. 

Zinsversprechen kaum haltbar 

Beispiel Direktversicherung: Bis 2000 
wurden die Verträge noch mit einer Ver-
zinsung von vier Prozent über die gesam-
te Laufzeit vereinbart. Diese Garantien 
können heute nur noch schwer oder gar 
nicht mehr bedient werden. Doch die 
Versicherer haben keine Wahl, sie müs-
sen die zugesagten Garantieversprechen 
einlösen. Dazu soll auch die Bildung ei-
ner sogenannten Zinszusatzreserve die- ©
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Auch Arbeitgeber sollten 
jetzt innehalten und Kraft 
tanken. Denn die bAV 
braucht bald ihre ganze 
Energie.
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selben Problematik. Erschwerend kommt 
jedoch hinzu, dass bei Pensionskassen 
die lebenslangen Betriebsrentenzahlun-
gen dominieren. Kapitalwahlrechte sind 
in der bAV seltener als etwa bei einer 
privaten Lebens- oder einer Direktver-
sicherung. Damit sind Pensionskassen 
gezwungen, die Zinsgarantien länger zu 
bedienen. Deshalb und aufgrund der ge-
ringen Wiederanlagerendite scheint eine 
Reduzierung des Rechnungszinses auch 
bei vielen Pensionskassen erforderlich. 

Pensionsrückstellungen unter Druck 

Indirekt belastet der sinkende Zins auch 
Unternehmen, wenn sie ihre Betriebsren-
ten nicht durch Anlage am Kapitalmarkt 
finanzieren. Richtet ein Arbeitgeber eine 
Pensionszusage ein, muss er dafür die 
Summe der Verpflichtungen - abgezinst 
auf den heutigen Wert – als Rückstellung 
in der Handelsbilanz verbuchen. Je nied-
riger der Rechnungszins, desto höher der 
entsprechende Barwert der Pensionsver-
pflichtungen. Die Unternehmen müssen 
dann zulasten des Geschäftsergebnisses 
mehr Vermögen für die künftigen Pensi-
onslasten reservieren. Durch die Reform 
des Bilanzrechts 2009 wurde für die 
Kalkulation der HGB-Pensionsrückstel-
lungen ein marktnaher Rechnungszins 
eingeführt – mit entsprechenden Folgen 
für die Bewertung der Pensionsverpflich-
tungen. So steht zu erwarten, dass der 
maßgebliche Rechnungszins von aktuell 
rund vier Prozent bis Ende 2019 unter 
2,5 Prozent fällt. Der Zins entfaltet dabei 
eine starke Hebelwirkung: Sinkt er um 
einen Prozentpunkt, müssen die Rück-
stellungen um etwa 13 bis 15 Prozent 
aufgestockt werden. Auf die Unterneh-
men kommt in den nächsten Jahren also 
erheblicher Mehraufwand für die Pensi-
onsrückstellungen zu. 

Arbeitsrecht legt Fesseln an

Fest steht, dass die Arbeitgeber die zu-
gesagten Leistungen mit dem geplan-
ten Aufwand aus heutiger Sicht nicht 
vollständig erbringen können. Das gilt 
sowohl für die intern finanzierte als 

auch für die aus dem Unternehmen aus-
gelagerte betriebliche Altersversorgung, 
denn aufgrund der Subsidiärhaftung 
zahlt am Ende immer der Arbeitgeber. 
Die Möglichkeiten, in bestehende Ver-
sorgungszusagen einzugreifen, auch 
wenn sie auf einer kollektivrechtlichen 
Betriebsvereinbarung beruhen, sind 
dabei äußerst eng begrenzt. Nach der-
sogenannten „Drei-Stufen-Theorie“ des 
Bundesarbeitsgerichts sind bereits er-
worbene Ansprüche für zurückgelegte 
Dienstjahre praktisch unantastbar. Der 
Arbeitgeber kann allenfalls die zukünf-
tige Dynamisierung von Leistungen 
einfrieren. Dafür müssen „triftige Grün-
de“ vorliegen, beispielsweise ein durch 
den unveränderten Fortbestand eines 
Versorgungswerkes drohender Subs-
tanzverzehr des Unternehmens. Am we-
nigsten geschützt sind Ansprüche, die 
erst noch erdient werden müssen. Für 
diese Zuwächse kann der Arbeitgeber 
aus „sachlich-proportionalen Gründen“, 
etwa wenn eine Betriebsvereinbarung 
gekündigt wird, die Zusage einschrän-
ken. Schließlich kann der Arbeitgeber 
für neue Mitarbeiter die Versorgung 
streichen. 

Das Arbeitsrecht sichert die Besitz-
stände der Versorgungsberechtigten in 
Form der einmal zugesagten Leistungen. 
Nun kann man die berechtigte Frage stel-
len, ob die Garantie von Besitzständen 
in dieser Form unter den veränderten 
Rahmenbedingungen noch tragbar ist. 

Fraglich ist dies zum einen aus der Per-
spektive der Generationengerechtigkeit. 
Denn aktuell werden vor allem die Be-
sitzstände der rentennahen Jahrgänge 
und der Rentner geschützt. Die Jüngeren 
ziehen den Kürzeren. Fraglich ist dies 
vor allem aber aus der Perspektive der 
Arbeitgeber. Hätten sie damals bereits 
gewusst, dass sich die Rahmenbedin-
gungen derart zu ihrem Nachteil ver-
schlechtern – es würde die betriebliche 
Altersversorgung zumindest in Form der 
Rentenleistung heute wohl nicht geben. 

Um den Unternehmen temporär eine 
Entlastung zu verschaffen, sollte man 
deshalb über neue Ansätze nachdenken. 
Vorübergehend könnte man die Leistun-
gen vom aktuell vorhandenen Vermögen 
abhängig machen. Sobald sich die Lage 
entspannt, könnten dann die Leistungen 
in der Zukunft auch wieder steigen. Das 
bisher Erreichte wird damit nicht infrage 
gestellt, aber die Verteilung der außer-
gewöhnlichen Belastungen wäre weit-
aus fairer zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern aufgeteilt, als dies aktu-
ell der Fall ist. Damit blieben die Finan-
zierbarkeit und damit das Vertrauen in 
die betriebliche Altersversorgung trotz 
widriger Umstände gewahrt.   

DR. RICHARD HERRMANN 
ist Vorsitzender des Vorstands 
der Heubeck AG.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere 
von 1990 bis heute in Prozent. Der Absturz belastet vor allem Pensionsverpflichtungen. 

QUELLE: DEUTSCHE BUNDESBANK

KAPITALMARKTZINS
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Einfach, renditestark, flexibel
BEST PRACTICES. Wie kommt die bAV in Kleinbetriebe? Statt Theorien zeigen wir funk-
tionierende Praxismodelle, an denen sich auch der Mittelstand orientieren kann. 

Von Christof Quiring  

Laut einer Studie der Ruhr-
Universität Bochum liegt das 
Rentenniveau für einen Durch-
schnittsrentner mit lebenslan-

ger Vollzeiterwerbstätigkeit aktuell bei 
rund 55 Prozent des letzten Netto-Ein-
kommens. Bis 2030 wird dieser Wert 
noch weiter auf 52,5 Prozent sinken. 
Diese Zahlen sind alarmierend: Um den 
Lebensstandard sichern zu können, sind 
der Studie zufolge rund 85 Prozent des 
letzten Nettoeinkommens erforderlich. 
Das entspricht für einen Durchschnitts-
rentner aktuell 1.763 Euro. Beim derzei-
tigen Rentenniveau beträgt die Lücke 
bereits rund 680 Euro.

Die Sicherung des Lebensstandards 
lässt sich deshalb nur über die ergän-
zende, kapitalgedeckte Vorsorge errei-
chen, die möglichst einfach, ertragreich 
und für alle zugänglich ausgestaltet wer-
den muss. Als zentraler Baustein eignet 
sich dafür die betriebliche Altersvorsor-
ge (bAV). Es ist deshalb zu begrüßen, 
dass sich die Bundesregierung unter 
Federführung von Bundesarbeitsmini-
sterin Nahles des Themas angenommen 
hat. Doch bislang ist der große Wurf 
der sogenannten „Nahles-Rente“ nicht 
gelungen. Zwar ist es ausdrückliches 
Ziel, auch Kleinstbetriebe in die Lage zu 
versetzen, ihren Beschäftigten eine bAV 
anzubieten, die leicht umsetzbar ist. Die 
veröffentlichten Vorschläge sind jedoch 
vor allem theoretischer Natur. Sie ver-
säumen es, praxistaugliche Modelle, die 
sich schon bewährt haben, weiterzuent-
wickeln. Ein Fehler. Denn wir brauchen 

eine bAV, die sich an funktionierenden 
Praxismodellen orientiert.

Drei Erfolgskriterien für alle Konzepte

Auf eine einfache Formel gebracht, zeich-
nen sich diese erfolgreichen Praxisbei-
spiele durch drei Punkte aus: Sie sind 
einfach, renditestark und flexibel. Grund-
voraussetzung ist, dass die Pensionsplä-
ne einfach gestaltet sind und möglichst 
viele Mitarbeiter an der bAV teilnehmen. 
Viele Unternehmen setzen deshalb auf 
beitragsorientierte Altersvorsorgepläne 
mit automatischer Entgeltumwandlung 
und Ausstiegsoption (Opt-out). Arbeit-

nehmer, die sich nicht gegen die Teilnah-
me aussprechen, nehmen automatisch 
teil, ohne selbst aktiv werden zu müssen. 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinba-
ren die Umwandlung eines bestimmten 
Betrags in eine Anwartschaft auf Ver-
sorgungsleistungen. Der Arbeitgeber ga-
rantiert den Erhalt des eingezahlten Ka-
pitals, darüber hinausgehende Zusagen 
macht er nicht, sodass er von nicht kal-
kulierbaren Risiken wie dem Zins- oder 
Langlebigkeitsrisiko befreit ist. 

Eine starke Rendite ist das zweite we-
sentliche Erfolgskriterium moderner 
bAV-Pläne. Dazu setzen sie in der Kapi-
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talanlage häufig auf sogenannte Lebens-
zyklusfonds. Sie beinhalten eine für jede 
Altersstufe angemessene Anlagestrate-
gie. Für Jüngere, die Vermögen aufbauen 
wollen, wählen sie mehrheitlich Aktien. 
Diese bieten höhere Renditen, kurzfri-
stige Wertschwankungen können durch 
lange Laufzeiten ausgeglichen werden. 
Für ältere Mitarbeiter steht der Vermö-
genserhalt im Fokus. Das Kapital wird 
automatisch in weniger schwankungs-
anfällige Anlagen, wie festverzinsliche 
Wertpapiere oder Geldmarktprodukte, 
umgeschichtet.

Flexibilität ist das dritte Kriterium: 
Anspar- und Auszahlungsphase wer-
den klar getrennt, denn in den beiden 
Phasen stehen unterschiedliche Anlage-
strategien im Fokus: Wachstum in der 
Ansparphase und regelmäßige Erträge 
in der Rentenphase. In der Ansparphase 
sollten Beschäftigte darüber hinaus die 
Möglichkeit haben, ihr in der bAV an-
gespartes Kapital bei einem Jobwechsel 
mitzunehmen – so wie es etwa bei Kon-
tenmodellen in den USA oder in Groß-

CHRISTOF QUIRING ist 
Leiter Investment- und 
Pensionslösungen, Fidelity 
Worldwide Investment.

britannien selbstverständlich ist. Das 
Vermögen kann ohne Nachteile für den 
Arbeitnehmer entweder beim bisherigen 
Arbeitgeber stehen bleiben oder auf den 
neuen übertragen werden. Und bei der 
Auszahlung des Kapitals sollten dem 
Mitarbeiter alle Optionen zur Verfügung 
stehen: Einmalzahlung, Ratenzahlung 
oder der Erwerb einer Leibrente, um ver-
schiedenen Bedürfnissen und Lebens-
umständen Rechnung zu tragen.

BMW-Modell nicht nur für die Großen

Diese modernen Pensionspläne sind in 
vielen deutschen Unternehmen, vor al-
lem bei Großunternehmen und größeren 
Mittelständlern, längst gelebte Praxis. 
So hat etwa der Münchner Autokonzern 
BMW 2014 ein neues, beitragsorientier-
tes Altersvorsorgemodell eingeführt – 
das BMW Alterskapital. Es zeichnet sich 
durch eine Kapitalanlage mit Lebenszyk-
lusfonds aus, an deren Wertentwicklung 
der Mitarbeiter voll partizipiert. In der 
Auszahlungsphase haben die Mitarbei-
ter die Wahl zwischen einer Einmalzah-
lung und bis zu 20 Jahresraten. Abhän-
gig von der Entgeltgruppe zahlt BMW 
einen Grundbetrag je Mitarbeiter in das 
Modell ein. Daneben kann jeder Mitar-
beiter freiwillig einen Beitrag durch Ent-
geltumwandlung beisteuern. Zahlt der 
Mitarbeiter diesen freiwilligen Beitrag, 
„matcht“ BMW das mit einem Zuschuss 
in der Höhe dieses Eigenbeitrags. Dabei 
nutzt der Autohersteller das Konzept der 
automatischen Teilnahme. Wer das nicht 
möchte, kann die Teilnahme monatlich 
beenden – per Mausklick im Intranet. 

Ein solcher Pensionsplan lässt sich 
nicht nur im DAX-Konzern umsetzen. 
Viele Bestandteile sind auch in kleineren 
Unternehmen umsetzbar. Ein Modell für 
einen größeren Mittelständler mit rund  
300 Mitarbeitern ist beispielsweise der 
Fidelity Pensionsplan. Dieser setzt eben-
falls auf eine flexible automatische Ent-
geltumwandlung mit Ausstiegsoption 
plus „Matching“ durch den Arbeitgeber. 
Mit Erfolg: Rund 75 Prozent der Mitar-
beiter nehmen am Pensionsplan teil. Die 

Kapitalanlage basiert auch hier auf einem 
altersindividuellen Lebenszyklusmodell, 
das mit Fonds umgesetzt wird.

Evolution statt Revolution

Doch um die bAV wirklich signifikant zu 
stärken, müssen diese Modelle in kleine 
und mittlere Unternehmen hereingetra-
gen werden. Schließlich sind im deut-
schen Mittelstand rund 60 Prozent aller 
sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten tätig. Mit einer einfachen, flexiblen 
und renditestarken bAV können sich 
die kleinen und mittleren Unternehmen 
von der Konkurrenz absetzen – Stich-
wort Employer Branding. Bislang aber 
erkennen noch zu wenige Mittelständler 
das Potenzial beziehungsweise scheuen  
den Administrationsaufwand. Daher 
sind standardisierte Branchenlösungen 
gefragt, die sich auch im Zehn-Mann-
Betrieb umsetzen lassen, etwa im Hand-
werk. Möglich ist das beispielsweise über 
den Durchführungsweg Pensionsfonds. 
Vorteil für den Mitarbeiter: Die Kapital-
anlage über Lebenszyklusfonds ist auch 
in diesem Modell möglich. Vorteil für das 
Unternehmen: Die Kapitalgarantie wird 
durch den Pensionsfonds gestellt.

Tatsache ist: Es gibt gute bAV-Modelle, 
die von führenden deutschen Unterneh-
men erfolgreich eingesetzt werden. Aber 
auch für kleinere und mittlere Betriebe 
gibt es heute Möglichkeiten, wie sich ei-
ne einfache, renditestarke und flexible 
bAV umsetzen lässt – und das nicht nur 
in Form der Direktversicherung. Arbeit-
geber sollten sich an diesen praxiser-
probten Modellen orientieren und nicht 
auf den nächsten Schritt der Bundesre-
gierung warten. Wenn es so gelingt, die 
bAV evolutionär weiterzuentwickeln, 
profitieren Arbeitgeber und Mitarbeiter 
gleichermaßen – ohne das gesamte Sys-
tem zu revolutionieren. BMW-Mitarbeiter 

nehmen automa-
tisch an der bAV 
teil. Ein Konzept, 
das auch in kleinen 
Unternehmen funk-
tionieren kann.  
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Herausforderung Niedrigzins
LÖSUNGSANSÄTZE. Das sinkende Zinsniveau belastet alle Unternehmen mit bAV. Sie 
müssen diese deshalb dringend in ihr Risiko- und Liquiditätsmanagement aufnehmen. 

Von Andreas Hilka  

Der Rechnungszins des Inter-
national Financial Reporting 
Standards (IFRS) zur Bewer-
tung von Pensionsverpflich-

tungen zeigt, wohin die Reise geht: Zum 
Jahresende 2014 notierte er bei nur noch 
circa 2,1 Prozent und lag damit um bis 
zu 1,5 Prozentpunkte unter seinem Vor-
jahresniveau. Für Unternehmen, die auf 
IFRS-Basis bilanzieren, stiegen infol-
gedessen die bilanziellen Pensionsver-
pflichtungen im Jahresverlauf um etwa 25 
Prozent. Laut Towers Watson erreichten 
die Pensionsverpflichtungen der 30 DAX-
Unternehmen mit 372 Milliarden Euro 
einen neuen Rekordwert. Zwar stiegen 
zeitgleich auch die Pensionsvermögen an 
(12 Prozent Rendite 2014). Dennoch sank 
der Ausfinanzierungsgrad der Pensions-
pläne der DAX-Unternehmen um vier 
Prozentpunkte auf „nur noch“ 61 Prozent. 

Für Unternehmen, die nach Handels-
gesetzbuch (HGB) bilanzieren, lag der re-
levante Rechnungszins zum Jahresende 
2014 mit rund 4,5 Prozent noch deutlich 
höher. Dennoch können sich auch nach 
HGB bilanzierende Mittelstandsunter-
nehmen nicht beruhigt zurücklehnen. Im 
Sinne einer Zeitreise wird sich der bereits 
vollzogene Rückgang des IFRS-Stichtags-
zinses in den nächsten Jahren auch im 
HGB-Durchschnittszins widerspiegeln. 
Die langfristige Durchschnittsbildung er-
möglicht schon heute eine indikative Ab-
schätzung für die künftige Entwicklung 
des HGB-Rechnungszinses. Unter der An-
nahme eines in den kommenden Jahren 
anhaltend niedrigen Marktzinsniveaus 

wird der HGB-Rechnungszins bis zum 
Jahresende 2017 auf circa 2,8 Prozent fal-
len. Er wird damit annähernd das Niveau 
des aktuellen IFRS-Rechnungszinses er-
reichen. Daher müssen sich alle Unterneh-
men, die eine betriebliche Altersvorsorge 
anbieten, den mit dem Niedrigzinsniveau 
einhergehenden Herausforderungen stel-
len. Haben sie Direktzusagen, die hohe 
Zinsversprechen beinhalten, dann werden 
sie – egal ob HGB oder IFRS – mit nach 
oben schnellenden Pensionsverpflich-
tungen kämpfen. 

Unterschiedliche Maßnahmen für 
unterschiedliche Situationen

Was bedeutet der absehbar fallende 
HGB-Rechnungszins nun für die unter-
schiedlichen Systeme der betrieblichen 
Altersvorsorge (bAV)? Am gravierends-
ten sind die Auswirkungen für Unter-
nehmen mit leistungsorientierten Pen-
sionsplänen (Defined Benefit Plans). Je 
nach Personenbestand kann hier ein 
von 4,5 auf 2,8 Prozent fallender HGB-
Rechnungszins einen ergebniswirksa-
men Anstieg der Pensionsverpflichtung 
um insgesamt etwa 30 bis 50 Prozent 
nach sich ziehen. Die damit einherge-
henden höheren Rückstellungen kön-
nen nicht nur den Spielraum für weitere 
Investitionen einschränken, sondern 
auch die Kreditwürdigkeit gegenüber 
externen Geldgebern beeinträchtigen.

Diejenigen Unternehmen, die ihre bAV 
auf beitragsorientierte Bausteinsysteme 
auf Basis von Direktzusagen (Contribu-
tion Oriented Plans) umgestellt haben, 
sagen ihren Mitarbeitern damit häufig 
eine implizite Verzinsung zu. Oft haben 

sie hierfür in der Vergangenheit aus gu-
ten Gründen eine externe Rückdeckung 
eingerichtet, um künftige Leistungen oh-
ne Belastung des laufenden operativen 
Cash-Flows decken zu können. Doch wer 
früher aus Sicherheitsüberlegungen he-
raus für die Rückdeckung überwiegend 
in Staatsanleihen von Ländern hoher 
Bonität investierte, kann heutzutage 
Investments mit kaum noch positiven – 
oder sogar negativen – realen Renditen 
im Portfolio haben. Eine mögliche Folge 
auch hier: Finanzierungslücken.

Schließlich stehen aber auch Unterneh-
men ohne Altlasten – im Sinne bestehen-
der und zu bedienender Pensionszusagen 
– vor Herausforderungen. Angesichts der 
absehbaren demografischen Entwick-
lungen in Deutschland nimmt die Bedeu-
tung der bAV beim Gewinn und Binden 
von Arbeitskräften weiter zu. Aus Sicht 
der Versorgungsberechtigten sind in 
Zeiten des aktuellen Niedrigzinsumfelds 
vor allem bAV-Lösungen interessant, die 
trotz der Marktgegebenheiten eine attrak-
tive und chancenreiche Kapitalanlage 
bieten. Für Unternehmen, die noch keine 
bAV etabliert haben oder ihre bAV neu 
ausgestalten möchten, steht daher neben 
der Frage der Kalkulationssicherheit die 
Möglichkeit für Mitarbeiter, an Wertent-
wicklungen der Pensions-Investments zu 
partizipieren, im Vordergrund.

Lösungsalternativen für erdiente wie 
zukünftige Anwartschaften

Somit wird klar: Für den sogenannten 
Past Service, das heißt in der Vergan-
genheit bereits erdiente Versorgungs-
anwartschaften werden liquiditätsscho-
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nende und rückstellungsreduzierende 
Lösungen benötigt. Hiermit können zu-
künftige Risiken vermindert werden. 

Für den Future Service, also in der 
Zukunft noch erdienbare Versorgungs-
anwartschaften, geht es dagegen um at-
traktive kalkulationssichere Lösungen, 
mit denen künftige Risiken gänzlich ver-
mieden werden. Vor konkreten Lösungs-
alternativen, zunächst jedoch ein paar 
Worte zum Thema Ausfinanzierung von 
Pensionsverpflichtungen: In Deutsch-

land ist die unmittelbare Pensionszusage 
die mit Abstand bedeutendste Variante 
der betrieblichen Altersversorgung. Doch 
schätzungsweise gerade einmal die Hälf-
te all dieser Pensionsverpflichtungen 
ist mit entsprechendem Kapital gegen-
finanziert. Viele Unternehmen verfügen 
sogar über gar keine Rückdeckung. Da-
mit tickt in den betroffenen Versorgungs-
systemen eine ähnliche „Zeitbombe“ wie 
in der umlagefinanzierten gesetzlichen 
Rentenversicherung. Sorgen die Unter-

nehmen nicht rechtzeitig für eine aus-
reichende Kapitaldeckung, müssen die 
Rentenverpflichtungen bei Fälligkeit 
aus dem operativen Geschäft finanziert 
werden – unabhängig von der Geschäfts-
entwicklung und notfalls auch zulasten 
wichtiger Investitionen. Weitere gewich-
tige Argumente für eine Ausfinanzierung 
sind die Verbesserung von Bilanzkenn-
zahlen (Bilanzverkürzung) und Unter-
nehmensrating, die Erleichterung des 
Kreditzugangs sowie die Möglichkeit, 
die Pensionsvermögen gegen den Insol-
venzfall des Unternehmens zu schützen.

Past Services: Pensionsvermögen 
strukturieren und optimieren  

Um nun ein genaues Bild des Past Ser-
vice und eine Basis zur Ausfinanzie-
rung von Pensionsverpflichtungen zu 
erhalten, ist zunächst eine detaillierte 
Risikoanalyse der zu erwartenden Zah-
lungsströme ratsam. Zur Quantifizie-
rung der Risiken kommt dabei neben 
der reinen Bestandsaufnahme der Pro-
gnose der Versorgungsverpflichtungen 
eine entscheidende Rolle zu. Darüber hi-
naus sollten Langlebigkeitsrisiken sowie 
Verpflichtungsdauer und Volatilität von 

Handeln ist jetzt nötig – 
bevor die Rücklagen für 
Pensionszusagen weg sind.  
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ANDREAS HILKA ist Head of 
Pensions Europe und Mitglied  
des European Executive Commit-
tee bei Allianz Global Investors.

Versorgungsverpflichtungen individu-
ell analysiert werden. In einem zweiten 
Schritt wird dann mithilfe einer Asset-
analyse im Sinne eines Asset Liability 
Management (ALM) das Pensionsver-
mögen strukturiert und optimiert. Die 
Wertschöpfungskette lässt sich vervoll-
ständigen mit einem Fiduciary Manage-
ment. Dieses beinhaltet eine ganzheitli-
che Betreuung des Pensionsvermögens 
und umfasst neben der Strukturierung 
der Kapitalanlage weitere Bausteine wie 
Managerauswahl, Risikomanagement 
sowie Reporting und Controlling. 

Future Service: Flexibilität und 
 Kalkulationssicherheit wahren 

Beim Future Service kommt es aus 
Sicht der Unternehmen darauf an, die 
betrieblichen Versorgungssysteme so 
zu gestalten, dass jederzeit Flexibilität 
und Kalkulationssicherheit gewahrt ist. 
Hier geht die Entwicklung weg von rei-

nen Leistungszusagen hin zu beitrags-
orientierten Zusagen. Damit schließen 
die Unternehmen unkalkulierbare Ver-
pflichtungen weitestgehend aus und 
können ihre Vorsorge immer neu an die 
betrieblichen Anforderungen anpassen. 
Darüber hinaus können so Budget-Über-
raschungen vermieden werden. Denn 
die Versorgungszusagen werden derart 
gestaltet, dass ihre Bewertung sowohl 
nach IFRS als auch nach HGB unabhän-
gig vom Rechnungszins ist. Eine Mög-
lichkeit hierzu sind sogenannte fondsak-
zessorische Pensionszusagen, bei denen 
sich die wirtschaftliche Verpflichtung 
des Arbeitgebers weitestmöglich auf 
die „Weiterleitung“ der angesammelten 
Vermögensmittel beschränkt (unter Be-
rücksichtigung eines vom Arbeitgeber 
zu gewährleistenden Mindestniveaus, 
üblicherweise in Höhe der Beiträge). 
Die Höhe der Versorgungsleistung er-
gibt sich dann jeweils unmittelbar aus 

der Entwicklung der versorgungsspe-
zifischen Aktiva, also der Fonds, in die 
investiert wird. Im Sinne einer vereinfa-
chenden und rechnungszinsunabhängi-
gen Bilanzierung kann in Abstimmung 
mit dem Wirtschaftsprüfer bei fonds-
akzessorischen Pensionszusagen die 
Höhe der Pensionsverpflichtung mit 
dem Marktwert des Pensionsvermögens 
gleichgesetzt werden. 

Fazit: Bereits heute müssen Unter-
nehmen die zukünftige Entwicklung 
des HGB-Rechnungszinses und die da-
mit einhergehende aufwandswirksame 
Erhöhung der Pensionsverpflichtungen 
im Rahmen von Planungs- und Progno-
serechnungen berücksichtigen.  

Mit sinkendem Rechnungszins steigt die Höhe der Pensionsver-
pflichtungen. Die zwei Musterszenarien zeigen die unterschiedliche  

Steigerung der Pensionsverpflichtung in Abhängigkeit von der 
Anzahl der Rentner und Anwärter im Unternehmen. 

QUELLE: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (STAND: 30. JUNI 2015)

ANSTEIGENDE PENSIONSVERPFLICHTUNGEN

Prognose HGB-Rechnungszins
(Angaben in Prozent)
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Personen-Musterbestand Erwartete Erhöhung der Pensionsverpflichtung bis Ende 2017

Gesamt Durchschnittlich pro Jahr

Ausgewogen (50 % Anwärter, 50 % Rentner) ca. +28 % ca. +8,5 %

Anwärterlastig (80 % Anwärter, 20 % Rentner) ca. +50 % ca. +14,5 %
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EU bringt Bewegung in die Rente   
AUSBLICK. Die Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie bringt Änderungen des Betriebs-
rentengesetzes und der flankierenden steuerrechtlichen Regelungen mit sich. 

Von Lars Hinrich, Susanne Jungblut und  

Tobias Schmitz  

Am 1. Juli 2015 hat das Bun-
deskabinett den Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Umsetzung 
der EU-Mobilitätsrichtlinie 

beschlossen. Seine Verabschiedung ist, 
so der Stand zum Redaktionsschluss, 
für Ende November geplant. (Wir wer-
den Sie hierzu aktuell unter www.haufe.

de/personal auf dem Laufenden halten.) 
Bereits heute lassen sich aber schon 
die wesentlichen Änderungen des Be-
triebsrentengesetzes und flankierende 
steuerliche Vorschriften, die das neue 
Gesetz mit sich bringt, absehen. Sie sol-
len im Wesentlichen zum 1. Januar 2018 
in Kraft treten. Nach unserer Einschät-
zung lösen diese Gesetzesänderungen 
grundsätzlich bei allen Unternehmen, 
die betriebliche Altersversorgung (bAV) 

anbieten, einen Handlungsbedarf aus. 
Im Einzelnen sind folgende Änderungen 
vorgesehen: 
• Unverfallbarkeitsfristen: Anwartschaf-
ten auf arbeitgeberfinanzierte Leistun-
gen der betrieblichen Altersversorgung 
sind künftig bereits dann unverfallbar, 
wenn der Mitarbeiter das 21. Lebensjahr 
(vorher 25. Lebensjahr) vollendet und 
die Versorgungszusage mindestens drei 
Jahre (vorher fünf Jahre) bestanden hat.
• Betriebsrentenanwartschaften: Un-
verfallbare Anwartschaften ausgeschie-
dener Mitarbeiter sind, soweit sie ab 
2018 erdient wurden, grundsätzlich in 
demselben Umfang anzupassen wie die 
Anwartschaften aktiver Arbeitnehmer.
• Abfindung: Bisher können geringfügi-
ge Versorgungsanwartschaften ohne Zu-
stimmung des Arbeitnehmers abgefun-
den werden. Dies ist künftig dann nicht 
mehr möglich, wenn der Mitarbeiter in 
einen anderen Staat der EU wechselt.
• Auskunftspflichten: Der Arbeitgeber 
oder der Versorgungsträger müssen zu-
künftig dem Versorgungsberechtigten 
auf dessen Verlangen detaillierte Aus-
kunft über seine bAV erteilen.
• Rentenanpassung bei Direktversiche-
rungen und Pensionskasse: Der Arbeit-
geber muss bei Durchführung der be-
trieblichen Altersversorgung über eine 
Pensionskasse oder Direktversicherung 
auch dann keine Anpassungsprüfung 
vornehmen, wenn der für die Berechnung 
der garantierten Leistung herangezogene 
Zinssatz den Höchstzinssatz nach Versi-
cherungsaufsichtsgesetz übersteigt. Die 
bisher zusätzliche Ausrichtung an den 
relevanten (Höchst-)Zinssatz entfällt. 

Die EU-Mobilitätsrichtlinie 
erleichtert die Mitnahme 
der bAV innerhalb der EU. 
Das Betriebsrentengesetz 
muss sich dem anpassen.
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Die letzte Änderung ergibt sich nicht 
aus der EU- Mobilitätsrichtlinie, sondern 
folgt der aktuellen Rechtsprechung und 
soll aus diesem Grund bereits ab dem 
Tag der Gesetzesverkündung maßgeblich 
sein. In der Regel betrifft sie jedoch nur 
diejenigen Unternehmen, die sich einer 
regulierten Pensionskasse bedienen.
Welcher Anpassungsbedarf sich aus den 
einzelnen Änderungen für Unterneh-
men ergibt und was in der Praxis unbe-
dingt getan werden sollte, haben wir im 
Folgenden zusammengestellt.  

Kürzere Unverfallbarkeitsfristen bei 
bAV-Anwartschaften

Die kürzeren Unverfallbarkeitsfristen gel-
ten für alle Zusagen, die ab dem 1. Januar 
2018 erteilt werden. Für zuvor gegebene 
Versorgungsversprechen bleibt es grund-
sätzlich bei den bisherigen Unverfallbar-
keitsbestimmungen. Allerdings sind hier 
die erdienten Anwartschaften auch dann 
aufrechtzuerhalten, wenn die Zusage ab 
dem 1. Januar 2018 mindestens drei Jah-
re bestanden und der Mitarbeiter das 21. 
Lebensjahr vollendet hat.

Die neue Regelung gilt qua Gesetz für 
alle Versorgungszusagen, auch wenn da-
rin explizit die bisherigen und damit län-
geren Unverfallbarkeitsfristen genannt 
werden. Gleichwohl empfiehlt sich in 
diesen Fällen, den Wortlaut der Zusage 
rechtzeitig vor dem 1. Januar 2018 redak-
tionell anzupassen.

Zahlreiche Pensionspläne sehen eine 
Wartezeit, häufig sogar von fünf bis zehn 
Jahren, vor. Nach dem Wortlaut der EU-
Mobilitätsrichtlinie ist eine etwaige War-
tezeit bereits in den maximal zulässigen 
dreijährigen Unverfallbarkeitszeitraum 
zu inkludieren. Jedoch beziehen sich die 
in deutschen Versorgungsplänen ent-
haltenen zusätzlichen Wartezeiten i.d.R. 
auf den Zeitraum zwischen dem Eintritt 
des Arbeitnehmers in das Unternehmen 
und dem erstmaligen Eintritt des Versor-
gungsfalls und können auch nach dem 
Ausscheiden aus dem Unternehmen 
(mit unverfallbarer Versorgungsanwart-
schaft) erfüllt werden. Es spricht daher 

viel dafür, dass solche Wartezeiten künf-
tig auch dann als weitere Voraussetzung 
für die Betriebsrentenleistung zugelas-
sen sind, wenn sie die Dauer von drei 
Jahren überschreiten. 

Durch die kürzeren Unverfallbar-
keitsfristen sind Anwartschaften aus-
scheidender Arbeitnehmer vermehrt 
aufrechtzuerhalten. Die Bindungswir-
kung der bAV wird somit weiter redu-
ziert. Zudem haben sich Arbeitgeber, 
insbesondere bei Direktzusagen, auf-
grund der größeren Anzahl von Versor-
gungsberechtigten, auf einen höheren 
Verwaltungsaufwand einzustellen. Eine 
wesentliche Entlastung kann hier durch 
eine Übertragung der erworbenen An-
wartschaft auf den neuen Arbeitgeber 
erzielt werden. Dies wäre auch im In-
teresse des Arbeitnehmers, dessen bAV 
dadurch weniger „zerstückelt“ würde. 
Bislang scheitert diese Möglichkeit je-
doch regelmäßig an der fehlenden Bereit-
schaft des neuen Arbeitgebers. Es bleibt 
abzuwarten, ob vor dem Hintergrund der 
kürzeren Unverfallbarkeitsfristen hier 
ein Umdenken stattfinden wird.

Anpassungspflicht für unverfallbare 
Anwartschaften

Die Dynamisierung unverfallbarer An-
wartschaften gilt generell für alle leis-
tungsorientierten Zusagen, die eine 
Anwartschaftsdynamik beinhalten. Die 
unverfallbare Anwartschaft eines aus-
geschiedenen Mitarbeiters muss dann – 
soweit sie ab dem 1. Januar 2018 erdient 
wurde – vom Zeitpunkt seines Ausschei-
dens bis zum Rentenbeginn grundsätz-
lich der gleichen Dynamik folgen wie die 
Leistungen der aktiven Anwärter. 

Diese Anpassungspflicht betrifft alle - 
klassischen - leistungsorientierten Zusa-
gen beziehungsweise Versorgungspläne, 
bei denen die Versorgungsleistung sich 
an dem letzten Gehalt, der letzten Tarif-
gruppe oder einem ähnlichen Maßstab 
orientiert und die am 21. Mai 2014 noch 
nicht für neu eintretende Arbeitnehmer 
geschlossen waren. Festbetragszusagen, 
beitragsorientierte Zusagen sowie Ver-

sorgungspläne, die über einen Pensi-
onsfonds, eine Pensionskasse oder eine 
Direktversicherung durchgeführt wer-
den, sind von der Dynamisierungsver-
pflichtung in aller Regel nicht betroffen.  
Unternehmen, die ihre bAV bereits vor 
dem 21. Mai 2014 auf einen beitragsorien-
tierten Ansatz umgestellt haben, werden 
von dieser Neuregelung also regelmäßig 
nicht berührt. Für die anderen Arbeitge-
ber wird die Berechnung und Verwaltung 

der Anwartschaften ausgeschiedener Ar-
beitnehmer jedoch komplexer, verwal-
tungsintensiver und letztendlich teurer. 
Von der Dynamisierung betroffene 
Gesellschaften sollten daher prüfen, 
ihre bAV-Systeme auf modernere bei-
tragsorientierte Versorgungszusagen 
umzustellen, um insbesondere die An-
passungspflicht durch externe Erträge 
zu erfüllen. In diesem Zusammenhang 
können zugleich weitere arbeitgebersei-
tige Risiken reduziert werden.

Sofern eine Anpassungspflicht be-
steht, kann diese erfüllt werden durch 
eine Anpassung
•  um ein Prozent pro Jahr,
•  entsprechend der Nettolöhne der mit 

dem ausgeschiedenen Anwärter ver-
gleichbaren aktiven Arbeitnehmer,

•  entsprechend der Anpassung der lau-
fenden Leistungen der Versorgungs-
empfänger des Arbeitgebers oder

•  entsprechend dem Verbraucherpreis-
index für Deutschland.

Für Unternehmen, die 
ihre bAV nicht vor dem  
21. Mai 2014 umgestellt 
haben, wird die Verwal-
tung der Anwartschaften 
komplexer, intensiver 
und letztendlich teurer. 
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Im Falle der Orientierung an der 
Anpassung der laufenden Leistungen 
gewinnt eine sogenannte Substanzer-
haltungsanalyse zusätzliche Bedeutung. 
Mittels dieser wird geprüft, ob ein Ar-
beitgeber wirtschaftlich zur Erhöhung 
der Renten in der Lage und somit zu 
einer solchen Anpassung verpflichtet 
ist. Ist eine Anpassung angesichts der 
wirtschaftlichen Lage zu verneinen, 
können die aus der Substanzerhaltungs-
analyse gewonnenen Ergebnisse dann  
auch in einem gegebenenfalls von dem 
einzelnen betroffenen Anwärter zur Er-
höhrung seiner Anwartschaft eingeleite-
ten Rechtsstreit verwendet werden.

Erschwerung der Abfindung von 
Kleinstanwartschaften 

Für den Fall, dass ein Arbeitnehmer 
nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses ein neues Arbeitsverhältnis in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat be-

gründet und dies innerhalb von drei 
Monaten nach der Beendigung seines 
Arbeitsverhältnisses dem ehemaligen 
Arbeitgeber mitteilt, ist zukünftig stets 
dessen Zustimmung zu einer Abfin-
dung erforderlich. Bislang konnte eine 
Anwartschaft durch den Arbeitgeber 
– ohne Einschränkung – einseitig ab-
gefunden werden, wenn die aus der 
Anwartschaft resultierende monatliche 
Leistung ein Prozent der monatlichen 
Bezugsgröße nach § 18 des Vierten So-

zialgesetzbuches nicht übersteigt. 2015 
entspricht das einer monatlichen Leis-
tung in Höhe von 28,35 Euro. 

Die praktischen Konsequenzen für 
die Unternehmen sind eher gering, da 
eine solche Fallkonstellation – Wechsel 
in einen anderen EU-Mitgliedsstaat bei 
Vorliegen einer unverfallbaren Anwart-
schaft unterhalb der genannten Bagatell-
grenze – selten vorkommen dürfte.

Spezifizierte Auskunftspflichten des 
Arbeitgebers 

Die Auskunftspflichten der Arbeitgeber 
werden erweitert. Allerdings sind Aus-
künfte über die Versorgungsanwart-
schaft nach wie vor lediglich auf Verlan-
gen des Arbeitnehmers zu erteilen.

In diesem Falle hat der Arbeitgeber 
oder der Versorgungsträger dem Mitar-
beiter mitzuteilen,
• ob und wie eine Anwartschaft auf eine 
bAV erworben wird,
• wie hoch der Anspruch auf eine bAV 
aus der bisher erworbenen Anwartschaft 
ist und wie hoch er bei Erreichen der in 
der Versorgungsregelung vorgesehenen 
Altersgrenze voraussichtlich sein wird,
• wie sich eine Beendigung des Arbeits-
verhältnisses auf die Anwartschaft aus-
wirkt, und
• wie sich die Anwartschaft nach einer 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
entwickeln wird.

Zudem ist dem ausgeschiedenen Ar-
beitnehmer oder einem Hinterbliebenen 
auf dessen Verlangen darzulegen, wie 
hoch die Anwartschaft ist und wie sich 
die Anwartschaft künftig entwickeln 
wird.

Geprüft werden sollte deshalb, ob zur 
Verwaltung der bAV – durch den Arbeit-
geber oder Externe – die erforderlichen 
Informationen ohne Weiteres zur Ver-
fügung gestellt werden können. Häu-
fig werden mittlerweile Online-Portale 
verwendet, die den Arbeitnehmern ein 
taggenaues Abrufen ihrer erworbenen 
Anwartschaften ermöglichen; teilwei-
se besteht zusätzlich die Möglichkeit, 
Anwartschaften unter Zugrundelegung 

verschiedener Annahmen hochzurech-
nen. Auch bei der Nutzung von Portalen 
empfiehlt es sich zu prüfen, ob die neuen 
gesetzlichen Anforderungen erfüllt wer-
den. Portale, die ein taggenaues Abru-
fen von Werten ermöglichen, genügen 
dem Textformerfordernis allein nicht. 
Das Textformerfodernis sollte jedoch als 
erfüllt gelten, wenn die Anwartschafts-
übersichten zu einem festen Stichtag im 
Jahr erstellt und zum Abruf (zum Bei-
spiel PDF-Dokument) innerhalb des Por-
tals hinterlegt werden. Des Weiteren ist 
auch ehemaligen Mitarbeitern und Hin-
terbliebenen ein Zugriff auf die Portale 
einzuräumen. In diesen und ähnlichen  
Fällen sollte über eine Anpassung der 
bAV-Verwaltung nachgedacht werden. 

Eine Chance zur Neuausrichtung  

Die Anpassung des Betriebsrentenge-
setzes erfordert keine unmittelbare 
Änderung bestehender Zusagen. Jedoch 
sollten insbesondere Unternehmen mit 
klassischen Leistungszusagen eine Mo-
difizierung beziehungsweise sogar eine 
Modernisierung ihrer Versorgungsland-
schaft erwägen. Darüber hinaus sollten 
die Verwaltungsprozesse für die Admi-
nistration betrieblicher Versorgungssys-
teme gegebenenfalls angepasst werden. 
Möglicherweise ergibt sich auch hier-
durch eine Chance zur Modernisierung 
und Neuausrichtung der bAV.  

Unternehmen mit 
 klassischen Leistungs-
zusagen sollten eine 
 Modifizierung oder 
sogar  Modernisierung 
ihrer Versorgungsland-
schaft erwägen.

DR. LARS HINRICH ist 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht, KPMG Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH. 

TOBIAS SCHMITZ ist Senior 
Manager HR Consulting, 
KPMG AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Frankfurt

SUSANNE JUNGBLUT ist 
Director Compensation and 
Benefits, HR Consulting, KPMG 
AG Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, München.
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Haftungsfallen umgehen
ABGRENZUNG. Die genaue Unterscheidung von Neu- und Altzusagen in der Direkt-
versicherung ist wichtig, denn der Arbeitgeber haftet für die richtige Versteuerung. 

Von Swen Silke Al 

Sie gilt immer als der einfachste 
Durchführungsweg der betrieb-
lichen Altersvorsorge (bAV) – 
die Direktversicherung. Doch 

gerade, wenn mehrere Zusagen neben-
einander geschaltet werden, ist Achtung 
geboten. Wann ist eine Ergänzung der 
bAV steuerlich eine Neuzusage, und 
wann bleibt ein zweiter Vertrag steuer-
lich eine Altzusage? Eine Abgrenzung 
mit äußerst relevantem Charakter für 

den Arbeitgeber, denn er haftet für die 
richtige steuerliche und sozialversiche-
rungsrechtliche Behandlung der Beiträ-
ge und die entsprechende Meldung an 
die Versicherungsunternehmen nach 
der Lohnsteuer-Durchführungsverord-
nung (LStDV).

Zum 1. Januar 2005 hat sich die steu-
erliche Behandlung der Beiträge für 
Neuzusagen über die versicherungs-
förmigen Durchführungswege Di-
rektversicherung, Pensionskasse und 
Pensionsfonds auf die Förderung des § 3 

Nr. 63 EStG beschränkt. Die Nutzung der 
Pauschalversteuerung nach § 40b EStG 
alter Fassung (a. F.) ist seitdem für Neu-
zusagen nicht mehr möglich. 

Definitionen und Unterscheidung der 
Neu- von Altzusagen  

Seit 2005 können Alt- und Neuzusagen 
parallel für eine versorgungsberechtigte 
Person existieren. Aber handelt es sich 
bei der Neuzusage steuerlich tatsäch-
lich immer um eine Neuzusage oder 
vielleicht doch das ein oder andere Mal 

Stichtag Jahreswechsel: Nicht alle 
Zusagen, die nach dem 31. Dezem-
ber 2004 gemacht wurden, gelten 
steuerrechtlich als Neuzusagen.
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lediglich um eine Erweiterung der Alt-
zusage innerhalb der ihr zustehenden 
Fördergrenzen? Fragen, die das Bundes-
finanzministerium im Schreiben vom 
24. Juli 2013 teilweise neu beantwortet, 
unter anderem mit der Konsequenz, 
dass Haftungsfallen für Arbeitgeber und 
Berater lauern.

Grundsätzlich kommt es für die An-
wendung von § 3 Nr. 63 EStG und § 40b 
Abs. 1 und 2 EStG a. F. darauf an, ob die 
Beiträge aufgrund einer Versorgungs-
zusage geleistet werden, die vor dem  
1. Januar 2005 (Altzusage) oder nach 
dem 31. Dezember 2004 (Neuzusage) er-
teilt wurde. Dabei ist nicht der Zeitpunkt 
maßgeblich, an dem erstmalig Mittel an 
eine Versorgungseinrichtung geflossen 
sind, sondern wann der Arbeitgeber  ei-
ne zu einem Rechtsanspruch führende 
arbeitsrechtliche beziehungsweise be-
triebsrentenrechtliche Verpflichtungs-
erklärung abgegeben hat. Änderungen 
in der Versorgungszusage können zu 
einem Wechsel der steuerrechtlichen 
Definition von Altzusage in Neuzusage 
führen. Das BMF stellt hierzu im Schrei-
ben vom 24. Juli 2013 einige (neue) rich-
tungsweisende Eckpunkte auf, die vielen 
Arbeitgebern, Beratern und Vermittlern 
so nicht immer bekannt sind.

 
BMF setzt klare Eckpunkte für eine 
Altzusage fest    

Danach stellt die Änderung der Versor-
gungszusage steuerrechtlich dann keine 
Neuzusage dar, wenn
• die Beiträge und/oder die Leistung er-
höht oder vermindert werden; 
• die Finanzierungsform ersetzt oder 
ergänzt wird (beispielsweise rein ar-
beitgeberfinanzierte Zusage, Entgelt-
umwandlung, oder andere im Gesamt-
versicherungsbeitrag des Arbeitgebers 
enthaltene Finanzierungsanteile des 
Arbeitnehmers oder eigene Beiträge des 
Arbeitnehmers);
• der Versorgungsträger beziehungs-
weise der Durchführungsweg gewech-
selt wird; 
• die zugrunde liegende Rechtsgrund-

lage gewechselt wird (etwa von tarifver-
traglich zu einzelvertraglich);
• eine befristete Entgeltumwandlung er-
neut  befristet oder unbefristet fortgesetzt 
wird;
• in einer vor dem 1. Januar 2012 er-
teilten Zusage die Untergrenze für be-
triebliche Altersvorsorgeleistungen bei 
altersbedingtem Ausscheiden aus dem 
Erwerbsleben um höchstens zwei Jahre 
bis maximal auf das 67. Lebensjahr er-
höht wird. Dabei ist es unerheblich, ob 
dies zusammen mit einer Verlängerung 
der Beitragszahldauer erfolgt;
• die Zusage durch einen neuen Arbeit-
geber übernommen wird (§ 4 Abs. 2 Nr. 
1 BetrAVG) oder ein Betriebsübergang 
nach § 613a BGB stattfindet.

Kriterien, die für eine steuerliche 
Neuzusage sprechen  

Um eine steuerliche Neuzusage handelt 
es sich hingegen, wenn
• die Zusage um zusätzliche biomet-
rische Risiken (Alter, Invalidität und Tod) 
erweitert wird und dies mit einer Bei-
tragserhöhung verbunden ist;
• die Zusage beim Arbeitgeberwechsel 
nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 Be-
trAVG übertragen wird. (Deckungskapi-
talübertragungen nach dem „Abkommen 
der Versicherer zur Übertragung von 
Deckungskapital“ zwischen den Durch-
führungswegen Direktversicherung, 
Pensionskassen oder Pensionsfonds bei 
Arbeitgeberwechsel aus 2006 sind nach 
Randziffer 356 des BMF-Schreibens da-
von ausgenommen.)

Bislang war es aus Sicht des BMF im-
mer möglich, aus steuerlicher Sicht eine 
Neuzusage neben eine Altzusage zu set-
zen, also zum Beispiel eine „neue“ Di-
rektversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG 
neben einer „alten“ Direktversicherung 
nach § 40b EStG a. F. zuzusagen. Das 
BMF hat nun klar und neu herausgestellt, 
dass insgesamt (Gesamtheit der Zusage) 
dann von einer Altzusage auszugehen 
ist, wenn neben einem „alten“ Direkt-
versicherungsvertrag (Zusage vor 2005) 
ein „neuer“ Direktversicherungsvertrag 

(Zusage nach 2004) abgeschlossen wird 
und die bisher erteilte Versorgungszu-
sage der „Alt“-Direktversicherung in der 
„Neu“-Direktversicherung nicht um zu-
sätzliche biometrische Risiken erweitert 
wird. Dies gilt auch, wenn die Direktver-
sicherung über einen anderen Versor-
gungsträger vereinbart wird. 

Individuelle Versteuerung droht bei 
Überschreitung des Förderrahmens  

Leider geht das BMF nicht weiter auf 
diese Ausführungen ein. Sie werden 
nicht wie in anderen Fällen anhand 
eines Beispiels konkretisiert. Daher 
können die Auswirkungen bei der Um-
setzung für die Praxis nur wie folgt an-
genommen werden:

Beiträge in eine neue Direktversiche-
rung oder Pensionskasse sind, wenn 
man die Auffassung des BMF zugrunde 
legt, steuerlich auf die Pauschalversteu-
erung nach § 40b Abs. 1 und 2 EStG a. 
F. bis insgesamt maximal 1.752 Euro pro 
Jahr zu begrenzen, wenn für die gleiche 
versorgungsberechtigte Person bereits 
Beiträge in eine alte Direktversicherung 
oder Pensionskasse nach § 40b Abs. 1 
und 2 EStG a. F. zugesagt werden und 
sich die Versorgungszusagen inhalt-
lich im Hinblick auf die biometrischen 
Risiken nicht ergänzend voneinander 
unterscheiden. Über den Förderrahmen 
hinausgehende Beiträge sind dann indi-
viduell der Lohnsteuer zu unterwerfen. 
Da das aber nicht gewollt sein kann, 
entsteht für Berater und Vermittler ein 
hoher Prüfungsaufwand, falls zum Bei-
spiel neben einer bestehenden Direkt-
versicherung nach § 40b EStG a. F. die 
betriebliche Vorsorge um eine Direktver-
sicherung nach § 3 Nr. 63 EStG erweitert 
werden soll.

Einzelfragen: BU-Renten und Ergän-
zungen bei Lebensversicherungen

Viele Fragen bleiben für die Praxis un-
beantwortet. Was macht eine neue, er-
weiternde Zusage nun wirklich zu einer 
Neuzusage? Sicherlich kann man von ei-
ner Neuzusage ausgehen, wenn eine BU-
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Rentenzusage neu aufgenommen wird. 
Sagt der Arbeitgeber nur ergänzend eine 
Beitragsbefreiung für den Fall einer Be-
rufsunfähigkeit zu, lässt sich diskutieren, 
ob dies wirklich zu einer Erweiterung der 
biometrischen Risiken führt. Gesichert 
wird mit der Beitragsbefreiung lediglich 
das Risiko der Altersversorgung.

So ist auch die Frage angebracht, ob 
sich eine Rentenversicherung als Er-
gänzung zur Lebensversicherung als 
Neuzusage auswirkt. Das biometrische 
Risiko Tod wird im ergänzenden Vertrag 
in Form einer Rentenversicherung nicht 
neu ergänzt. Todesfallleistung wird in 
beiden Fällen zugesagt, wenn auch in 
unterschiedlicher Form. Von einer Neu-

zusage anhand dieses Kriteriums ist 
demnach nicht auszugehen.

Ob ein anderer Durchführungsweg 
Auswirkung auf die Definition einer 
Neuzusage hat, wird im BMF-Schreiben 
nicht weiter konkretisiert. Grundsätzlich 
ist unabhängig vom Durchführungsweg 
eine Neuzusage neben einer Altzusage 
möglich. In der Definition zur Einheit ei-
ner Versorgung wird diese nur über eine 
Erweiterung der Zusage innerhalb ein 
und desselben Durchführungswegs be-
sprochen (hier: Direktversicherung). Ob 
die erweiternde Versorgung über eine 
Pensionskasse eine Neuzusage darstellt, 
wenn die Altzusage über eine Direktver-
sicherung zugesagt wurde, bleibt offen. 

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV (Sozialver-
sicherungsentgeltverordnung) folgt der 
Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG die 
Sozialversicherungsfreiheit der Beiträge. 
Bei falscher Anwendung haftet der Ar-
beitgeber für das Steuer- und Sozial-
versicherungsbeitragsrisiko. Ein hoher 
Anspruch an die Kompetenz der Berater 
und Vermittler.

Konsequenzen für die Unter-
nehmenspraxis: Viele Fragen offen   

In der Praxis findet man aktuell durchaus 
viele dieser Kombinationen, nahm man 
doch immer an, dass die gemeinsame 
Nutzung der beiden Förderrahmen un-
abhängig von Versorgungsinhalten war. 
Seit dem 1. Januar 2005 ist der § 3 Nr. 63 
EStG sogar um eine, den § 40 b EstG a.F. 
ersetzende Möglichkeit der steuerfreien 
Umwandlung  in Höhe von 1.800 Euro 
pro Jahr erweitert worden. Die Dotie-
rungsrahmen der versicherungsförmi-
gen Lösungen in der bAV reichen ohne-
hin kaum für einige Zielgruppen aus. 
Nun muss auf die Möglichkeiten des § 
3 Nr. 63 EStG verzichtet werden, wenn 
keine zusätzlichen biometrischen Risi-
ken zum Beispiel aus gesundheitlichen 
Gründen versichert werden können oder 
der Arbeitgeber zur Zusage biometri-
scher Risiken nicht bereit ist. Mit diesen 
Einschränkungen stellt man sicherlich 
die aktuellen sozialpolitischen Ziele der 
Bundesregierung durch fiskalpolitische 
Reglementierung infrage.

Bestimmt darf man auch die Fra-
ge nach dem Zusammenspiel mit dem 
Recht auf Entgeltumwandlung in Höhe 
von vier Prozent der Beitragsbemes-
sungsgrenze stellen, die seit 2002 im 
Betriebsrentengesetz verankert ist. Eine 
Klarstellung des BMF all dieser Fragen 
wäre sicherlich für alle Beteiligten wün-
schenswert. 

SWEN SILKE AL ist Ge-
schäftsführerin der planbAV 
GmbH.

Um Haftungsfallen von vorneherein zu vermeiden, sollten Arbeitgeber ihre Direktver-
sicherungszusagen anhand der folgenden Checkliste überprüfen.

•  Zusage- und Tarifcheck der Altzusage anhand definierter Kriterien

•  Identifizierung vorhandener biometrischer Risiken

•  Neuzusage um biometrische Risiken erweitern

•  gegebenenfalls auf Lohnversteuerung der Beiträge umstellen, verbunden mit Mel-
dung an die Versicherungsunternehmen nach LStDV

•  Finanzamtsanfrage zur Lohnsteuer für bestehende parallele Versorgungen 

•  für erweiternde Zusagen: Wahl der Durchführungswege Unterstützungskasse und/
oder Pensionsfonds

Checkliste für Direktversicherungen 

PRAXISHILFE 

Für die steuerliche Betrachtung gibt das BMF im Schreiben vom 24. Juli 2013 neben 
dem Zusagedatum weitere Voraussetzungen und Merkmale zur Identifizierung von 
Alt- und Neuzusagen an die Hand. 

Ergänzend zu einer Direktversicherung mit pauschaler Versteuerung nach § 40b EStG a. 
F. kann nur dann eine Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG installiert werden, wenn 
der Inhalt der neuen die alte Zusage um biometrische Risiken erweitert. Bei gleichen 
biometrischen Inhalten der Zusagen, ist auch für den neuen Vertrag steuerlich von einer 
Altzusage auszugehen. Die Konsequenz: Beiträge, die den Förderrahmen des § 40b EStG 
a. F. in Höhe von 1.752 Euro pro Jahr übersteigen, sind der individuellen Versteuerung zu 
unterwerfen. Eine steuer- und sozialversicherungsfreie Behandlung der Beiträge in Höhe 
von vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der deutschen Rentenversicherung 
(West) kann nicht erfolgen.

Neue biometrische Risiken als Ergänzung

TIPP
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Pensionszusagen richtig ändern
HANDLUNGSHILFE. Ändern sich die Ausgangsbedingungen, sind Anpassungen der bAV 
notwendig. Wir zeigen, was bei Änderungen, Übertragungen und Abfindungen gilt.

Von Peter A. Doetsch 

Betriebliche Versorgungsregelun-
gen regeln eine sehr langfristige 
Verpflichtung. In den 40, 50, 60 
oder noch deutlich mehr Jahren 

ihres Bestands bleiben Veränderungen 
der Rahmenbedingungen nicht aus. Der 
rechtliche Rahmen, die wirtschaftliche Si-
tuation des Arbeitgebers und die Bedarfs-
situation des Versorgungsberechtigten 
können sich in dieser Zeit deutlich än-
dern, unter Umständen sogar mehrfach. 
Bei den dann notwendigen Anpassungen 
der Zusagen ist es nicht immer leicht, un-
fallfrei um die rechtlichen Klippen herum-
zukommen. Welche wesentlichen Klippen 
es gibt und wie sie umschifft werden kön-
nen, soll nachfolgend aus Praktikersicht 
untersucht werden.

Erfahrungsgemäß der häufigste Auslö-
ser für die Anpassung von Versorgungs-
zusagen sind wirtschaftliche Gründe 
des Arbeitgebers, sei es eine deutliche 
Erhöhung der Kosten oder seien es allge-
meine wirtschaftliche Schwierigkeiten 
beziehungsweise steigender Margen-
druck, der Kostensenkungsmaßnahmen 
in allen Bereichen erfordert. Daneben 
bringen besondere wirtschaftliche Ereig-
nisse des Arbeitgebers Veränderungsbe-
darf, wie beispielsweise der anstehende 
Verkauf, der Börsengang oder Ereignisse 
beim Versorgungsberechtigten, wie des-
sen Wechsel zu einem neuen Arbeitge-
ber oder seine Beförderung.

Einseitige Änderung nur bei Aktiven  

Versorgungszusagen gegenüber aktiven 
Arbeitnehmern können nachträglich ge-

gebenenfalles auch ohne Zustimmung 
der Betroffenen verändert werden. Be-
zogen auf mit gesetzlich unverfallbarer 
Anwartschaft ausgeschiedene Arbeit-
nehmer und Rentner gilt jedoch das 
Prinzip aus dem Spielcasino: Nichts 
geht mehr. Der Verschlechterung oder 
Aufhebung dieser Versorgungsrechte 
stehen gesetzliche Verbote (insbesonde-
re §§ 3, 4 und 5 BetrAVG) beziehungs-
weise die Rechtsprechung entgegen. 
Eine Ausnahme gilt nur, wenn die Zu-
sage eine dynamische Verweisung auf 
kollektive Regelungen enthält und die-
se geändert werden. Verbesserungen 
(Gewährung von Erhöhungen oder von 
Zusatzleistungen) sind hier wie auch bei 
Anwartschaften von Aktiven natürlich 
weiter zulässig.

Strenge Anforderungen an die Gründe

Soweit bezogen auf aktive Arbeitneh-
mer Veränderungen ohne deren Zu-
stimmung erfolgen sollen, die ganz oder 
teilweise nachteilig sind, bedarf es zwei-
erlei, eines tauglichen Instruments für 
einen Eingriff in das vertragliche Recht 
und ausreichender Gründe. 

Bei Einzelzusagen ist eine einseitige 
Änderung ausnahmsweise nur dann 
denkbar, wenn Gründe für einen Weg-
fall oder eine wesentliche Veränderung 
der Geschäftsgrundlage vorliegen. Dies 
nimmt die Rechtsprechung bei einer 
gravierenden Äquivalenzstörung (et-
wa wenn eine Aufwandssteigerung um 
mehr als 50 Prozent erwartet wird, einer 
unvorhersehbaren, erheblichen Über-
versorgung oder einer sehr schweren 
Treuepflichtverletzung) an.
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Ein wirksames Eingriffsmittel ist bei 
Versorgungszusagen, die bereits auf 
einer Betriebsvereinbarung beruhen, 
eine ablösende Betriebsvereinbarung. 
Bei allgemein (kollektiv) erteilten Zu-
sagen oder gleichförmigen Einzelzu-
sagen ist eine Änderung durch eine 
Betriebsvereinbarung dem Grunde nach 
möglich, sofern die bestehenden Zusa-

gen „betriebsvereinbarungsoffen“ sind. 
Die Rechtsprechung zeigte sich hier in 
der Vergangenheit offen, nahezu jeden 
Strohhalm als Brücke für einen kollek-
tiven Bezug zu nehmen.

Prüfungsschema für Vertrauenschutz   

Die entscheidende Hürde, die ver-
schlechternde Neuregelungen zu neh-

men haben, ist die Beachtung der 
Grundsätze des Vertrauensschutzes 
und der Verhältnismäßigkeit. Das Bun-
desarbeitsgericht (zuletzt Urteil vom 
9.12.2014 - 3 AZR 323/13) hat hierzu 
das nachfolgende dreistufige Prüfungs-
schema entwickelt: 

Erste Stufe: Der sogenannte Past Ser-
vice, also der bereits erdiente und ent-
sprechend § 2 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG 
gesetzlich unverfallbare Teil der Ver-
sorgung kann nur in seltenen Ausnah-
mefällen eingeschränkt oder entzogen 
werden. Der Eingriff setzt zwingende 
Gründe voraus. 

Zweite Stufe: Zuwächse, die sich, wie 
etwa bei endgehaltsbezogenen Zusagen,  
dienstzeitunabhängig aus variablen Be-
rechnungsfaktoren ergeben (sogenannte 
erdiente Dynamik), können nur aus trif-
tigen Gründen geschmälert werden. 

Dritte Stufe: Für Eingriffe in den so-
genannten Future Service, das heißt 
dienstzeitabhängige, noch nicht erdiente 
Zuwachsraten, genügen sachlich-propor-
tionale Gründe.

Eingriffe in zukünftige Zusagen

In der Praxis kommt dem Eingriff in den 
Future Service die größte Bedeutung zu, 
zumal er die größten Erfolgsaussichten 
verspricht. Eine wirtschaftliche Ver-
schlechterung der noch nicht erdienten 
Zuwächse bedarf dabei wirtschaftlicher 
Gründe. Entscheidend – so das BAG – 
ist, ob wirtschaftliche Schwierigkeiten 
vorliegen, auf die ein vernünftiger Un-
ternehmer reagieren darf. Nicht erfor-
derlich sind eine insolvenznahe Lage, 
große Verluste oder eine langfristige 
Substanzgefährdung beziehungsweise 
andere konkrete Gefährdung der Wett-
bewerbsfähigkeit des Unternehmens. 

Unternehmen dürfen so beispiels-
weise auf eine unerwartete Kosten-
entwicklung der bAV, auf überhöhte 
Personal- und Pensionskosten im Ver-
gleich zu Wettbewerbern, auf sich ab-
zeichnende Kostenrisiken, auf steigende 
Nebenkosten (zum Beispiel Administra-
tionskosten oder PSV-Beiträge) durch ©
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Bei der Änderung von Versorgungszusagen sind einige 
Grundprinzipien zu beachten, die wir Ihnen hier im Folgenden 
aufzeigen.  

Freie Veränderbarkeit mit Ausnahmen
Das erste Grundprinzip ist, dass Versorgungszusagen in der 
Anwartschaftszeit durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer grund-
sätzlich (Ausnahme: Vereinbarung im zeitlichen Zusammenhang 
mit einem Betriebsübergang wegen der dort bestehenden 
Veränderungssperre in § 613a BGB) frei veränderbar sind, nicht 
mehr allerdings nach einem Ausscheiden des Arbeitnehmers 
und insbesondere nach Fälligkeit. Das Betriebsrentengesetz als 
Arbeitnehmerschutzgesetz schützt hier die versorgungsberech-
tigten Arbeitnehmer gegebenenfalls vor sich selbst, sprich vor 
einer zweckfremden Verfügung.

Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 
Das zweite Grundprinzip ist, dass Veränderungen der Versorgung, 
die nicht nur einzelne Mitarbeiter, sondern eine Gruppe von 
Mitarbeitern betreffen, unter das Mitbestimmungsrecht eines im 
Betrieb vorhandenen Betriebsrats fallen. 

Information ist Arbeitgeberpflicht 
Das dritte Grundprinzip ist, dass der Arbeitgeber die Verantwor-
tung dafür trägt, dass seine versorgungsberechtigten Mitar-
beiter vollständig und richtig über Veränderungen, denen sie 
zustimmen sollen, informiert werden. Unklarheiten gehen zu 
seinen Lasten. Mangelhafte Information könnte die Zustimmung 
des Mitarbeiters zur Veränderung anfechtbar machen.

Fairness zahlt sich aus  
Das vierte Grundprinzip sollte sein, dass der Arbeitgeber bei 
Veränderungen nicht nur rechtmäßig handelt, sondern stets 
auch fair. (Siehe dazu auch Doetsch, Faire und interessengerech-
te Gestaltung der bAV, in: Betriebliche Altersversorgung 2014, S. 
693ff., 697). 

Vier Grundprinzipien

ÜBERBLICK 
Die Welt verändert sich 
– Versorgungszusagen 
müssen entsprechend 
angepasst werden.
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wirtschaftliche Gegenmaßnahmen bezo-
gen auf die bAV reagieren. Der Wunsch 
zur Harmonisierung verschiedener 
vorhandener Versorgungssysteme stellt 
auch einen sachlichen Grund für eine 
Veränderung dar, ermöglicht aber nur 
Umverteilungen zwischen den Versor-
gungsberechtigten ohne Einsparungen 
in der Summe.

Nachweis der Verhältnismäßigkeit 

Die Arbeitsgerichte verlangen weiter-
hin, dass der Eingriff angesichts der 
wirtschaftlichen Gründe nicht unver-
hältnismäßig ist beziehungsweise die 
Gründe für den Eingriff „proportional“ 
zu den sie auslösenden wirtschaftlichen 
Gründen sind. 

Die Anforderungen an den Nachweis 
für eine verhältnismäßige Reduzierung 
des Future Service wurden Ende 2014 
deutlich präzisiert. Das BAG verlangt 
nunmehr, dass der Arbeitgeber sub-
stanziiert dartut, „welche wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten vorliegen, in 
welchem Gesamtumfang angesichts 
dessen eine Kosteneinsparung aus 
Sicht eines vernünftigen Unternehmers 
geboten war und wie das notwendige 
Einsparvolumen ermittelt wurde. Darü-
ber hinaus hat er sein Gesamtkonzept 
zu erläutern (...), ferner ist darzutun, in 
welchem Umfang die Neuregelung der 
betrieblichen Altersversorgung zur Ko-
steneinsparung beiträgt“. Letztlich hat 

das Gericht der Praxis damit einen Gefal-
len getan, nämlich eine detaillierte An-
leitung für den notwendigen Nachweis 
beschrieben.

Auf einige Änderungen, die nicht die 
Wertigkeit der Zusage betreffen, son-
dern deren Umsetzung, soll nachfolgend 
nicht näher eingegangen werden. Dies 
sind zum Beispiel der Austausch des 
Versorgungsträgers und die Änderung 
des Durchführungsweges. Wichtig ist 
der Hinweis, dass, soweit der Versor-
gungsträger beziehungsweise Durch-
führungsweg in der Versorgungszusage 
festgelegt ist, nach dem BAG-Urteil vom 
12. Juni 2007 (3 AZR 186/06) eine Ände-
rung grundsätzlich nur mit Zustimmung 
der einzelnen betroffenen Versorgungs-
berechtigten möglich ist. Diese dürfte 
aber dann entbehrlich sein, wenn der 
Betriebsrat der Änderung zustimmt.

Die Praxis zeigt, dass sich insbeson-
dere Betriebsräte notwendigen Verände-
rungen von risikoreichen, überteuerten 
Versorgungssystemen nicht verwei-
gern. Sie erwarten allerdings zu Recht, 
dass es ein stimmiges Gesamtkonzept 
gibt. Einziges Strukturproblem bei der 
Involvierung von Betriebsräten ist de-
ren „Klientelpolitik“, die – da die Be-
triebsratsmitglieder in der Mehrheit 
altgediente Mitarbeiter sind – wün-
schenswerte Stärkungen der Altersver-
sorgung neuer Mitarbeiter zulasten des 
Zuwachses für ältere entgegensteht.

Übertragung: rechtssicher und fair 

Bei der Übertragung von Anwartschaf-
ten ist die Interessenlage der beteiligten 
Unternehmen unterschiedlich. Der frü-
here Arbeitgeber möchte komplett ent-
haftet werden und der neue möglichst 
keine Risiken aus der Vergangenheit 
übernehmen. Beides ist bei richtiger 
Gestaltung erreichbar. Das Betriebsren-
tengesetz bietet zwei Formen des Über-
gangs von Pensionsverpflichtungen auf 
einen neuen Arbeitgeber an. Erstens: 
die Übernahme der Versorgungszusage 
durch den neuen Arbeitgeber und zwei-
tens die Übertragung des Barwertes der 

bis zum Arbeitgeberwechsel erdienten 
Versorgungsanwartschaft plus die Ertei-
lung einer neuen, wertgleichen Zusage 
durch den neuen Arbeitgeber. Bei der 
Altersversorgung mittels Direktversi-
cherungen bietet sich noch eine dritte 
Lösung an, die Übernahme der Stellung 
des Versicherungsnehmers durch den 
neuen Arbeitgeber. Diese hat für die Ar-
beitnehmer viele Vorteile. Sie behalten 
so den in der Regel bei Altverträgen hö-
heren Rechnungszins und können gege-
benenfalles eine Pauschalbesteuerung 
nach § 40b EStG fortführen. Rechtlich 
gesehen ist dies unkritisch. 

Zur Vermeidung von Haftungsrisiken 
sollte (von der erwähnten Ausnahme 
Direktversicherung abgesehen) der 
zweite Weg gewählt werden, die Bar-
wertübertragung. Denn die Übernahme 
einer bestehenden Versorgungszusage, 
beinhaltet erhebliche Risiken, etwa dass 
sich der gezahlte Ausgleich als nicht 
ausreichend darstellt oder die Zusage 
nicht wirklich ein zu eins  übernommen 
werden kann. Insbesondere wenn beim 
neuen Arbeitgeber ein vorhandener 
externer Versorgungsträger die Versor-
gung durchführen soll, weichen meist 
einzelne Versorgungsbedingungen von 
den bisherigen Regelungen ab, womit 
Unklarheit entstehen kann, ob die Vo-
raussetzungen des Gesetzes erfüllt sind.

Bei der Bartwertübertragung erlischt 
die Verpflichtung des alten Arbeitge-
bers dagegen mit dem Eingang des 
Übertragungswertes beim neuen Ar-
beitgeber. Es bleibt die Frage, wie der 
Übertragungswert zu ermitteln ist. Aus 
meiner Sicht sollte die Ermittlung des 
Übertagungswerts aus Fairnessgründen 
zumindest mit den für die handelsrecht-
liche Bewertung geforderten Annahmen 
(BilMoG-Zins, Berücksichtigung realis-
tischer Trendannahmen und gegebenen-
falls Unisex-Berechnungsgrundlagen bei 
Übertragungsaktionen für eine Vielzahl 
von Arbeitnehmern) erfolgen und nicht 
mit dem für die steuerliche Bewertung 
zu verwendenden Rechnungszinsfuß 
von sechs Prozent. Nach herrschender 

Die Harmonisierung der 
Versorgungssysteme 
gilt auch als sachlicher 
Grund für eine Verän-
derung, ermöglicht aber 
nur eine Umverteilung 
ohne Einsparungen. 
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Meinung wäre eine Ermittlung des Über-
tragungswertes mit dem für die steu-
erliche Bewertung vorgeschriebenen 
Rechnungszinsfuß allerdings zulässig. 
Die Parameter sollten dem Arbeitneh-
mer in jedem Fall offengelegt werden, 
um eine spätere  Anfechtung der Ver-
einbarung wegen Irrtums beziehungs-
weise Täuschung auszuschließen. In der 
Praxis scheinen Rückabwicklungen oder 
Nachforderungen bei Übertragungen 
allerdings kein Problem zu sein. Ver-
wendet der Arbeitgeber den erhaltenen 
Übertragungswert ohne jeden Abzug für 
eine neue Versorgungszusage, ist er im 
sicheren Bereich. Eine Verpflichtung zur 
Gewährung einer Erhöhung der Versor-
gung mit weiteren Dienstjahren besteht 
nicht.

Abfindungen nur im engen Rahmen 

Die Abfindung von unverfallbaren An-
wartschaften und laufenden Renten, 
ob einseitig oder mit Zustimmung des 
Betroffenen, ist seit 2005 grundsätzlich 
gemäß § 3 BetrAVG untersagt. Abfind-
bar und dies sogar einseitig sind derzeit 
nur Kleinstanwartschaften mit einem 

Monatsbetrag der laufenden Leistung 
beziehungsweise Einmalleistung von 
insgesamt bis zu einem Prozent bezie-
hungsweise 120 Prozent der monatli-
chen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV 
(2015: monatlich 28,35 Euro). Zudem 
sind sogenannte Altrenten, also Ren-
ten die erstmals vor dem 1.1.2005 ge-
zahlt wurden, ohne Höhenbegrenzung 
abfindbar (§ 30g Abs. 2 BetrAVG). Für 
die Bemessung des Abfindungsbetrags 
gelten die Ausführungen zum Übertra-
gungswert entsprechend. In der Praxis 
ist es allerdings noch sehr verbreitet, zu 
einem mit dem steuerlichen Zinssatz er-
mittelten Barwert abzufinden. 

Insbesondere bei Renten mit geringem 
Betrag machen Abfindungsaktionen 
Sinn, da die laufenden Rentenauszah-
lungskosten ganz erhebliche Zusatzko-
sten verursachen können. Durch eine 
Abfindung können gegebenenfalls auch 
PSV-Beiträge eingespart werden. Soweit 
Renten allerdings eine Höhe haben, dass 
sie für die Betroffenen ein wesentlicher 
Teil der laufenden finanziellen Ausstat-
tung im Alter sind, sollte von einer Ab-
findung im Zweifel abgesehen und die 

Chance einer lebenslänglichen Absiche-
rung den Begünstigten erhalten werden. 

Fazit: Sorgfältige Vorbereitung hilft 

Die notwendigen Veränderungen von 
Versorgungszusagen sind möglich, allen 
Unkenrufen zum Trotz. Weder Arbeitneh-
mer und Betriebsräte noch Arbeitsgerich-
te verweigern sich diesen. Egal welche 
Veränderung der Altersversorgung ge-
plant ist, es hat sich in der Praxis erwiesen, 
dass eine klare und konsistente Begrün-
dung plus Transparenz zu den wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen für 
die Zustimmungen aller Beteiligten ent-
scheidend ist. Ebenso hat sich erwiesen, 
dass Veränderungen, die eine Vielzahl 
von Arbeitnehmern beziehungswei-
se Versorgungsberechtigten betreffen, 
langfristig vorbereitet werden sollten, 
um erfolgreich umgesetzt zu werden. 

DR. PETER A. DOETSCH ist 
Rechtsanwalt und Mediator, 
Spezialkanzlei für betriebliche 
Altersversorgung, Vergütungs-

systeme und Konflikte in Wiesbaden.  
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bAV ohne Versicherer  
ALTERNATIVE. Eine bAV in Eigenregie und ohne Versicherungen scheint vielen leicht-
fertig. Andere preisen diese Modelle als unternehmenseigene Bank. Wer hat Recht? 

Von Andreas Buttler  

Wer von betrieblicher Al-
tersversorgung in kleinen 
und mittelständischen Un-
ternehmen spricht, denkt 

in aller Regel an Versicherungslösun-
gen. Allenfalls bei der Versorgung des 
Gesellschafter-Geschäftsführers kommt 
noch die Pensionszusage ins Gespräch, 
meist allerdings im Zusammenhang mit 
Finanzierungsproblemen, weil in der Ver-
gangenheit keine zur Zusage passende 

Mehr Gewinnchancen, 
mehr Risiko: Der Drahtseil-
akt der versicherungsfreien 
bAV liegt nicht jedem.  

Versicherung abgeschlossen wurde. Auch 
die Politik konzentriert ihre Bemühungen 
um eine Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für die bAV überwiegend auf ver-
sicherungsfinanzierte Modelle. 

Vorteile der Versicherungslösung

Der große Vorteil, beispielsweise von 
Direktversicherungen, ist der einfache 
Abschluss, der kein besonderes Fach-
wissen des Arbeitgebers oder des Pro-
duktverkäufers erfordert und trotzdem 
nur geringe Risiken für den Arbeitgeber 

beinhaltet. Das gilt allerdings nur, wenn 
Verkäufer, Arbeitgeber und Mitarbeiter 
sich mit Standardprodukten zufrieden 
geben und die standardisierten Vor-
gaben und Prozesse des Versicherers 
strikt einhalten. Bei der Entgeltumwand-
lung kann es aber vorkommen, dass so 
mancher Verkäufer in die Trickkiste 
der Produktanbieter greift, um auch 
unentschlossene Mitarbeiter mit pfiffi-
gen Produktlösungen zum Abschluss zu 
bringen. Die Aufklärung der Mitarbeiter 
über Nachteile des Produktes tritt dabei 
gelegentlich in den Hintergrund. 

Die Haftung für eine unvollständige 
oder fehlerhafte Beratung trägt der Ar-
beitgeber. Denn die Entgeltumwandlung 
ist eine arbeitsrechtliche Vereinbarung 
zwischen ihm und dem Mitarbeiter. Der 
Versicherungsvermittler ist hier nur Er-
füllungsgehilfe des Arbeitgebers. Erfüllt 
das Versicherungsprodukt nicht alle 
Mindeststandards des Betriebsrentenge-
setzes, steht der Arbeitgeber dafür gerade. 
Verwaltungsaufwendig wird die Di-
rektversicherung, wenn während der 
Laufzeit individuelle Veränderungen 
auftreten, zum Beispiel eine vorzeitige 
Vertragskündigung. Spätestens jetzt 
merkt der Arbeitgeber, wie kompliziert 
eine scheinbar einfache Direktversiche-
rung ist. Nicht selten fühlt er sich den 
vom Versicherer vorgegebenen Abläu-
fen und Formularen wehrlos ausgesetzt. 
Hinzu kommt, dass Vertragsänderungen 
meist arbeits-, steuer- oder sozialversi-
cherungsrechtliche Konsequenzen ha-
ben, die zu Bearbeitungsfehlern führen 
können. Auch sich widersprechende 
Auskünfte verschiedener Sachbearbei-
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ter eines Versicherers sind leider keine 
Seltenheit. 

Alternative versicherungsfreie bAV?

Gründe, um über eine versicherungs-
freie bAV nachzudenken, gibt es viele: 
Hohe Provisions- und Verwaltungskos-
ten des Versicherers, magere Verzin-
sung, bürokratische Abläufe… Auch 
wenn einige dieser Gründe nur auf Vor-
urteilen beruhen, denken doch viele Ar-
beitgeber über Alternativen nach. 

Als Grundprinzip einer verwaltbaren 
versicherungsfreien bAV bietet sich zum 
Beispiel folgendes Modell an: Jedem Mitar-
beiter wird monatlich ein fester Betrag auf 
seinem Versorgungskonto gutgeschrie-
ben. Das Konto verzinst sich mit einem 

garantierten Zinssatz von beispielsweise 
drei Prozent. Bei planmäßigem oder vor-
zeitigem Rentenbeginn oder im Todesfall 
wird der jeweils erreichte Kapitalstand 
ausgezahlt. Anders als bei einer Versiche-
rungslösung, kann sich jeder Mitarbeiter 
die Höhe seiner Leistung jederzeit mit-
hilfe einer einfachen Excel-Tabelle selbst 
ausrechnen, auch wenn sich die Höhe des 
Beitrags während der Laufzeit mehrmals 
verändert hat. 

Wichtig: Die zugesagten Beiträge 
werden nicht tatsächlich auf ein Konto 
eingezahlt. Das Versorgungskonto wird 
nur „auf dem Papier“ geführt und zeigt 
jeweils den aktuellen Stand der Verbind-
lichkeiten des Arbeitgebers gegenüber 
dem Mitarbeiter. Das Geld verbleibt im 

Firmenvermögen und kann beliebig in-
vestiert werden. Damit kann etwa der 
Fremdkapitalbedarf des Unternehmens 
reduziert, oder eine vom Unternehmer 
als attraktiv beurteilte Kapitalanlage be-
dient werden. Wie bei einem Bankdarle-
hen muss der Arbeitgeber lediglich dafür 
sorgen, dass bei Fälligkeit der Leistung 
ausreichend Liquidität vorhanden ist. 

Erwirtschaftet das Unternehmen mit 
den einbehaltenen Geldern höhere Zinsen 
als den Arbeitnehmern versprochen wur-
de, wird die Altersversorgung preiswerter 
als bei einer Versicherungslösung. Liegt 
die Verzinsung darunter, haftet der Ar-
beitgeber allerdings für die Differenz. Die 
Verwaltung kann der Arbeitgeber ent-
weder ganz oder teilweise selbst über-
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aus. Steuervorteile ergeben sich vor 
allem bei der Ersteinrichtung, wenn Mit-
arbeiter nach jahrelanger Betriebszuge-
hörigkeit erstmals eine Zusage erhalten. 
In diesem Fall können hohe Erstrückstel-
lungen gebildet werden. 

Für Unternehmen mit einem durch-
schnittlichen Alter der Mitarbeiter von 
unter etwa 40 Jahren, eignet sich meist 
die pauschal dotierte Unterstützungskas-
se besser. Hier führen die Betriebsausga-
ben statt zu Pensionsrückstellungen zu 
Darlehensverbindlichkeiten in der Bilanz. 
Die jährlichen Betriebsausgaben werden 
nicht individuell versicherungsmathema-
tisch berechnet, sondern sie betragen in 
den ersten circa sechs bis sieben Jahren 
pauschal jährlich 2,5 Prozent aus dem 
insgesamt zugesagten Alterskapital, 
zuzüglich einem Rechnungszins, der in 
Grenzen von etwa vier Prozent bis sechs 
Prozent variabel festgelegt werden kann. 
Das bringt vor allem in den ersten Jah-
ren deutlich höhere Steuervorteile als 
die Pensionszusage. Insgesamt können 
für den Erstbestand der versorgten Mit-
arbeiter bis zu deren Rentenbeginn bis 
zu doppelt so hohe Betriebsausgaben 
gebucht werden wie bei der Pensions-
zusage. Diese Steuervorteile reduzieren 
sich allerdings etwa ab dem fünfzehnten 

Jahr nach und nach wieder. Dennoch 
kann sich das für ertragsstarke Unter-
nehmen mit einer pauschal dotierten 
Unterstützungskasse viele Jahre lohnen.  

Steuerung versus Unabhängigkeit 

Versicherungsfinanzierte Modelle eig-
nen sich sehr gut für Unternehmen, 
die sich möglichst wenig mit der bAV 
beschäftigen wollen und deshalb auch 
bereit sind, ihre bAV weitgehend durch 
den Versicherer „steuern“ zu lassen. 
Wer sich allerdings mit seinem Angebot 
am Arbeitsmarkt positionieren und sei-
nen Arbeitnehmern ein Modell anbieten 
möchte, das diese privat nicht abschlie-
ßen können, sollte über eine versiche-
rungsfreie Lösung nachdenken. Die 
Unabhängigkeit von Produktanbietern 
eröffnet eine Vielzahl von Gestaltungs-
varianten, deren Grenzen überwiegend 
in den steuerlichen und verwaltungsmä-
ßigen Konsequenzen liegen. 

ANDREAS BUTTLER ist 
Gesellschafter der febs 
Consulting GmbH, die sich 
als gerichtlich zugelassener 

Rentenberater auf die Beratung rund um 
die bAV spezialisiert hat. 

nehmen, oder sie an einen Dienstleister 
auslagern. Im Unterschied zu einer Versi-
cherungslösung, kann der Dienstleister 
aber jederzeit ausgetauscht werden, bei-
spielsweise wenn das Unternehmen mit 
der Leistung nicht mehr zufrieden ist. 
  Mitarbeitern bietet das Modell eine 
Versorgung, die am freien Markt nicht 
zu erwerben ist. Die Garantieverzinsung 
sollte so hoch sein, dass sie für ihn einen 
echten Mehrwert darstellt. Je höher die 
Verzinsung, umso höher ist zwar das Risi-
ko für den Arbeitgeber. Aber bei einem zu 
geringen Zins beteiligt sich keiner – das 
Modell läuft ins Leere. Auch wenn das 
Geld in keine abgesicherte Kapitalanla-
ge investiert wird, ist die Zusage für den 
Mitarbeiter sicher. Denn der Pensions-
sicherungsverein a. G. haftet bei Insol-
venz des Arbeitgebers für die bis dahin 
eingezahlten Beiträge inklusive aller zu-
gesagten Zinsen bis Rentenbeginn. Das 
ist sogar ein besserer Schutz als bei einer 
vergleichbaren rückgedeckten Unterstüt-
zungskasse, bei der der PSV a. G. nur für 
den zukünftigen Garantiezins aufkommt. 

Zwei Durchführungswege zur Wahl 

Das beschriebene Vorsorgemodell kann 
entweder als Direktzusage mit Pensions-
rückstellungen oder über eine pauschal 
dotierte Unterstützungskasse durchge-
führt werden. Für den Mitarbeiter beste-
hen keine Unterschiede zwischen den 
beiden Durchführungswegen. Für den 
Arbeitgeber unterscheiden sie sich vor 
allem in der steuerlichen Behandlung. 

Bei der Direktzusage wird jede ein-
zelne Verpflichtung jährlich versi-
cherungsmathematisch bewertet. Die 
Betriebsausgaben in Form von Pensi-
onsrückstellungen steigen für jeden 
Mitarbeiter bis zu seinem individuellen 
Rentenbeginn exakt auf den Wert des zu-
gesagten Kapitals an. Da keine lebens-
langen Renten zugesagt werden, entfällt 
auch das Risiko der Langlebigkeit und 
die Bewertungsunterschiede aufgrund 
unterschiedlicher Zinsannahmen in der 
Zusage, in der Steuer- und in der Han-
delsbilanz wirken sich weniger stark 

•  Ich traue mir zu, eine höhere Verzinsung zu erwirtschaften als ein Versicherer.

•  Ich bin bereit, meinen Mitarbeitern eine höhere Verzinsung zu garantieren als ein 
Versicherer.

•  Ich betrachte die Entgeltumwandlung als ein Darlehen des Mitarbeiters an das Unter-
nehmen, das auch in der Bilanz ausgewiesen werden kann. 

•  Ich bin bereit, die Verwaltung der Versorgung selbst zu übernehmen oder einen 
Dienstleister zu beauftragen.

•  Ich möchte die Chance nutzen, mit dem Vorsorgevermögen höhere Zinsen als verspro-
chen zu erwirtschaften, um dadurch die Kosten der Versorgung zu reduzieren.

•  Ich möchte die Kosten und Risiken der Versorgung durch zusätzliche Steuervorteile 
reduzieren.

SELBSTTEST 

Arbeitgeber, die sich mit den folgenden Aussagen zur bAV identifizieren können, 
sollten über eine versicherungsfreie bAV nachdenken:

Passt eine versicherungsfreie bAV? 



27

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de11 / 15  spezial bAV

SPEZIAL BAV_BENEFITS

Gen Y – für immer verloren?
STUDIE. Wie können Mitarbeiter, die noch im Karriereeinstieg sind, zur Vorsorge  
motiviert werden? Eine Untersuchung zeigt, wie Benefits besser ankommen. 

Von Thomas Kolaska, Markus Stein und  

Stephan Wildner  

Subprime-Krise, Bankenkrise, 
Staatsschuldenkrise, Wäh-
rungskrise. Seit der Pleite von 
Lehman Brothers im September 

2008 ist die Finanzwelt eine andere. Aus 
bAV-Sicht bekommt dies im Besonderen 
die Generation Y, die im Zeitraum von 
1971 bis 1997 Geborenen, zu spüren, die 
sich jetzt mit dem Vermögensaufbau für 
ihren Ruhestand beschäftigt. Viele der 
heute 20- bis 40-Jährigen fragen sich 
mit Recht, auf welche Assetklasse sie 
überhaupt noch setzen können, um bei 
überschaubarem Risiko eine angemes-
sene Rendite zu erzielen. Denn eines ist 
klar: Vielversprechend wirkt keine. Die 
Aktienkurse befinden sich in schwin-
delerregenden Höhen und keiner weiß, 
wie lange dieser Boom noch anhält. Auch 
festverzinslichen Papieren und Versiche-
rungspolicen fehlt es an Attraktivität, da 
sich das Zinsniveau auch aufgrund der 
Interventionen der Zentralbanken auf 
Niedrigständen befindet. 2015 erreichte 
beispielsweise der für Lebensversiche-
rungen maßgebliche Höchstrechnungs-
zins historisch niedrige 1,25 Prozent. 

Für den Euroraum und aufgrund ho-
her Schuldenstände in anderen Regi-
onen sind unverändert niedrige Zinsen 
in den nächsten Jahren zumindest nicht 
unwahrscheinlich. Das schwierige fi-
nanzwirtschaftliche Umfeld strahlt auch 
auf die Immobilienwirtschaft aus: So zo-
gen in den letzten Jahren die Haus- und 
Wohnungspreise in den Ballungsräu-
men deutlich an. Selbst Rohstoffe, beson- Jüngere Mitarbeiter mögen es flexibel – das muss ein Vorsorgeangebot berücksichtigen. 
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ders das oft als Krisenwährung betitelte 
Gold, eignen sich derzeit aufgrund ihrer 
Volatilität wenig zur verlässlichen Ver-
mögensanlage. Einziger Lichtblick: Die 
Inflationsrate befindet sich auf einem 
historischen Tiefststand.

Als einfache Lösung für die betrieb-
liche Altersvorsorge böte sich somit an: 
Abwarten und auf bessere Zeiten hoffen. 
Der andere Ansatz, nämlich die Beiträge 
zum Vermögensaufbau sowohl arbeitge-
ber- als auch arbeitnehmerseitig sukzes-
sive zu erhöhen, wäre gleichbedeutend 
mit einem Konsumverzicht zugunsten 
der Altersversorgung. Dass allerdings 
auch ohne Abstriche erhebliches Opti-
mierungspotenzial besteht, zeigt eine 
aktuelle Studie von Towers Watson.

Benefits werden zu häufig am Bedarf 
vorbei eingesetzt   

Die Untersuchung  „Flexible Benefits – 
Instrumente, um dem demografischen 
Wandel zu begegnen“, zeigt den enormen 
Nachholbedarf, den Unternehmen bei der 
bedarfsgerechten Verteilung ihrer Neben-
leistungen haben. Anstatt diese Benefits 
an den individuellen Bedürfnissen der 
Mitarbeiter auszurichten, kommt häufig 
das Gießkannenprinzip zur Anwendung. 
Frei nach dem Motto „One-size-fits-all“. 
Nur vereinzelt wird den Mitarbeitern ein 
Wahlrecht eingeräumt, um bedarfsge-
rechte Leistungen zu ermöglichen.

Die Überlegung hinter solchen Wahl-
rechten ist ganz einfach: Selbst bei 
konstantem Ressourceneinsatz kön-
nen Mitarbeiter mehr aus den Neben-
leistungen ziehen, wenn sie diese an 
ihre Bedürfnissen anpassen können. 
Beispielsweise wäre eine Hinterbliebe-
nenleistung für einen Single ziemlich 
wertlos, wohingegen sie für eine junge 
Mutter von großer Bedeutung sein kann. 
  Grundsätzlich bieten Unternehmen in 
Deutschland eine Vielzahl an Nebenleis-
tungen an. Einsame Spitze unter den be-
trieblichen Benefits mit über 70 Prozent 
Verbreitung ist die arbeitgeberfinan-
zierte betriebliche Altersversorgung, 
gefolgt von Unfallversicherungen für 

Mitarbeitergruppen mit hoher Reisetä-
tigkeit und Dienstwagenregelungen für 
Führungskräfte. Über alle Mitarbeiter-
gruppen hinweg wurde in den letzten 
Jahren zudem das betriebliche Gesund-
heitsmanagement mit Fitnessangeboten 
oder Burnout-Präventionen aufgebaut 
und erweitert.

Doch trotz des reichhaltigen Angebots 
scheint es in vielen Unternehmen an ei-

Entscheidung über Höhe 
der Einzahlung/Dotierung 

Wahlmöglichkeiten, die Mitarbeitern bei der bAV eingeräumt werden, beziehen sich 
meist auf die Beitragshöhe, nur selten auf die Versorgungsfälle.  

WAHLMÖGLICHKEITEN 

Führungskräfte Angaben in Prozent

AT-Mitarbeiter

Wahlrecht zur Auszahlung 
(zum Beispiel Kapital-, Raten- 
oder Rentenauszahlung)

Wahlrecht der abgesicher-
ten V ersorgungsfälle (Bei-
spiel Geburt eines Kindes, 
neue Partner) 

55

52

52

46

44

43

24

23

18

Tarifmitarbeiter

WAS DIE BAV WERT IST

Wertigkeit in % der Zielbarvergütung

15 % und darüber

10 bis 14 %

5 bis 9 %

unter 5 %

unbekannt

Führungskräfte Außertarifliche Mitarbeiter Tarifmitarbeiter

49 % 49 % 49 %

Fast die Hälfte der Unternehmen weiß nicht, welchen Anteil die bAV an der Gesamtver-
gütung ihrer Mitarbeiter hat. Das gilt über alle Mitarbeitergruppen hinweg. 

9 %

15 %

15 %

13 %

17 %

17 %

10 %

7 %

26 %

14 %

5 %

6 %

ner übergreifenden Strategie zu fehlen. 
So sind nur knapp über 50 Prozent der 
befragten Firmen in der Lage, die Wer-
tigkeit des von ihnen angebotenen Bene-
fitspakets abzuschätzen. Dies mag auch 
daran liegen, dass nur etwa die Hälfte 
der Unternehmen ihre Nebenleistungen 
regelmäßig beurteilt. Die Empfänger, 
sprich die Mitarbeiter, werden in nur 
etwa 13 Prozent der Unternehmen nach 

QUELLE: TOWERS WATSON 

QUELLE: TOWERS WATSON 
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ihrer Meinung gefragt. Hingegen berich-
ten Unternehmen, die den Wert ihrer 
Benefits kennen, zu weiten Teilen von 
hohen Wertigkeiten ihrer betrieblichen 
Nebenleistungen. Beispielhaft hierfür 
geben 13 Prozent aller Firmen an, ihre 
Zusatzleistungen seien über 15 Prozent 
der Zielvergütung für Führungskräfte 
wert. Betrachtet man nur Firmen, die 
sich eine Aussage über die Wertigkeit ih-
rer Benefits zutrauen, so sind dies über 
ein Viertel der Unternehmen. Selbst für 
die Gruppe der Tarifmitarbeiter sind 
die Nebenleistungen noch substanziell: 
50 Prozent der Befragten berichten von 
einer Wertigkeit von fünf Prozent und 
mehr, verglichen mit der Zielvergütung. 

In Anbetracht des beachtlichen Ko-
stenaufwands, den Unternehmen für 
die Bereitstellung ihrer betrieblichen 
Nebenleistungen auf sich nehmen, ist 
ihre zu weiten Teilen stiefmütterliche 
Behandlung umso erstaunlicher. Gleich-
zeitig verdeutlichen die Zahlen das Po-
tenzial, welches in einer Flexibilisierung 
in Verbindung mit einer klaren Kommu-
nikation steckt.

Bei der bAV gehört das Wahlrecht  
in den Fokus 

Besonders in der betrieblichen Altersver-
sorgung bietet es sich aufgrund der man-
nigfaltigen Gestaltungsmöglichkeiten 
an, Mitarbeitern ein Wahlrecht einzuräu-
men. Dies wird bereits heute von einigen 
Unternehmen praktiziert. Mehr als die 
Hälfte aller befragten Unternehmen, die 
eine betriebliche Altersversorgung an-
bieten, geben die Entscheidung über die 
Dotierung – beispielsweise durch integ-
rierte Entgeltumwandlung – an ihre Mit-
arbeiter zurück. Auf diese Weise ist es 
den Mitarbeitern möglich, ihr späteres 
Versorgungsniveau zu beeinflussen.

Neben den klassischen Rentenzah-
lungen finden alternative Auszahlungs-
formen wie etwa Kapitalauszahlungen 
und Ratenauszahlungen zunehmend 
Verbreitung. Letztere sind vor allem un-
ter Risikogesichtspunkten attraktiv, weil 
das Langlebigkeits- und teilweise auch 

das Zinsrisiko umgangen wird. Für Neu-
rentner sind bei richtiger Gestaltung alle 
drei Formen attraktiv. Etwa 45 Prozent 
der befragten Unternehmen mit bAV 
bieten mindestens zwei der vorgestellten 
Auszahlungsformen an, so die Studie. 
Allerdings sehen bis zu drei Viertel der 
heutigen Pläne nicht vor, die abgesi-
cherten Versorgungsfälle individuell zu 

bestimmen. Durch die Einführung von 
Verteilungswahlrechten können die Mit-
tel optimal eingesetzt und gegebenenfalls 
nicht benötigte Komponenten zusätzlich 
für die Altersversorgung verwendet wer-
den. Das Potenzial ist erheblich. Die Bei-
träge für Risikoabsicherungen können 
bis zu 30 Prozent des gesamten Ressour-
ceneinsatzes betragen.

Reduziert, aber werthaltig:   
Benefits neu denken

Was die bAV angeht, sind die Unterneh-
men in ihren Bemühungen um Flexibi-
lisierung zugunsten ihrer Mitarbeiter 
auf einem guten Weg. Eine übergrei-
fende Strategie in der Ausrichtung der 
betrieblichen Nebenleistungen in ihrer 
Gesamtheit ist trotzdem nur für die we-
nigsten der befragten Unternehmen zu 
erkennen. Zumeist dominiert noch im-
mer ein unkoordiniertes Nebeneinander 
an Benefits. 

Im Sinne eines Total-Rewards-
Ansatzes, welcher die betrieblichen 
Nebenleistungen in den Gesamtver-
gütungskontext einbindet, scheint es 
vielversprechender, jedem Mitarbeiter 
ein festes Budget zu gewähren, welches 
dieser in die angebotenen Benefits „inve-
stieren“ kann. Ein solcher Ansatz erhöht 

die Salienz und zeigt, wie viel es sich das 
Unternehmen kosten lässt, seinen Mit-
arbeitern attraktive Nebenleistungen zu 
bieten. Und der Mitarbeiter kann durch 
die flexible „Investition“ in Benefits 
seiner gegenwärtigen Lebenssituation 
gerecht werden. Um Transparenz zu 
gewährleisten und den Verwaltungsauf-
wand überschaubar zu halten, sollte eine 

Reduktion auf wenige, dafür aber wert-
haltige Benefits vorgenommen werden. 
Diese wiederum sollten auf die Bedürf-
nisse der Mitarbeiter abgestimmt sein 
– nicht wertgeschätzte Benefits führen 
schlichtweg zu einer Verschwendung an 
Ressourcen. Eine bedarfsgerechte Aus-
gestaltung der Nebenleistungen kann 
erheblich zur Generierung freier Mittel 
beitragen und auf diese Weise die dro-
hende Versorgungslücke deutlich redu-
zieren. Wenn insgesamt weniger Mittel 
zur Verfügung stehen, müssen diese 
zumindest bedarfsgerecht und effizient 
eingesetzt werden.   

Nur knapp 50 Prozent der Firmen können die Wertig-
keit ihres eigenen Benefitspakets abschätzen. Das mag 
auch daran liegen, dass nur etwa die Hälfte der Unter-
nehmen ihre Nebenleistungen regelmäßig beurteilt.
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Schöne digitale Welt
LÖSUNGEN. BAV ist manchmal komplex und verursacht einen hohen Verwaltungsauf-
wand. Wer bAV-Verträge online verwaltet, spart Zeit, Geld und schont seine Nerven.

Von Fabian von Löbbecke 

Die Welt ist digital: Das Bank-
konto wird online verwaltet, 
das Smartphone ist mit dem 
Terminplaner synchronisiert 

und Autofahrten werden per GPS navi-
giert. In fast allen Bereichen des täglichen 
Lebens wird zunehmend auf digitale Ser-
vices, Flexibilität und ständige Verfüg-
barkeit gesetzt. Nur bei der Verwaltung 
von Versicherungen scheinen die Uhren 
bislang analog zu ticken. Dabei besteht 
in der Praxis bei vielen Unternehmen ein 
hoher Bedarf, die Verwaltung von betrieb-
licher Altersversorgung (bAV) zu verein-
fachen und Prozesse zu beschleunigen. 
Das bestätigt auch Andreas Dickmann, 
Personalreferent des Verlages, in dem 
der Bonner „General-Anzeiger“ erscheint. 
Das Familienunternehmen versorgt mit 
einem Team aus mehr als 250 festen Mit-
arbeitern sowie zahlreichen freien Jour-
nalisten und Korrespondenten täglich 
rund 72.000 Leser mit aktuellen Themen. 
Da spielt die Verwaltung der Betriebsren-
te im Geschäftsalltag naturgemäß nur ei-
ne untergeordnete Rolle.    

Eine Studie der Fachhochschule Pa-
derborn und der Unternehmensberatung 
Kienbaum aus Juni 2014 zeichnet ein 
deutliches Bild: Die Angst der Arbeitge-
ber vor der Komplexität und hohem Ver-
waltungsaufwand wird darin immer noch 
als eines der größten Hemmnisse bei der 
Einführung einer bAV genannt. Gerade in 
kleinen und mittelständischen Betrieben 
mangelt es häufig an fachlichem Know-
how und Ressourcen zum professionellen 
Handling betrieblicher Versorgungssys-

teme. Sobald Probleme auftreten, muss 
deshalb der Versicherungsfachmann ins 
Boot geholt werden. Als Bindeglied zwi-
schen Arbeitgeber und Versicherer ist 
es dann seine Aufgabe, fehlende Doku-
mente zu beschaffen, Störfälle zu klären 
oder Inkassostände zu überprüfen. So 
müssen Berater einen großen Teil ihrer 
Arbeitszeit in die Betreuung bestehender 
bAV-Verträge investieren – Zeit, die ihnen 
für die Beratung der Mitarbeiter fehlt. Im 
Ergebnis ist die aktuelle Situation in der 
bAV-Verwaltung für alle Beteiligten we-
nig zufriedenstellend. 

Verwaltungsportale versprechen Hilfe

Welche Alternativen wären sinnvoll, 
um Arbeitgeber von diesen lästigen und 
komplexen Verwaltungsaufgaben zu ent-
lasten? Neue, web-basierte Plattformen 
bieten hier Hilfe an und schlagen gleich 
zwei Fliegen mit einer Klappe: Arbeitge-
ber werden durch intuitive Anwendun-
gen bei der bAV-Verwaltung unterstützt 

und können dem Versicherer Änderun-
gen zu Verträgen direkt online und damit 
schneller melden. Egal, ob es sich um eine 
schlichte Adressänderung handelt, ob ein 
Mitarbeiter langzeiterkrankt ist oder in 
Elternzeit geht. Gleichzeitig erhält der 
Versicherungsberater sogenannte „Push-
Mails“, die ihn über Vertragsänderungen 
informieren. Das heißt, der Berater behält 
den Überblick zu den bestehenden bAV-
Verträgen einer Firma, und das zu jeder 
Zeit. Denn die meisten bAV-Portale sind 
nicht nur rund um die Uhr zu erreichen, 
sondern können auch auf allen digitalen 
Endgeräten – sei es Smartphone, Tablet 
oder Laptop – vom Berater oder der Firma 
erreicht werden. 

FABIAN VON LÖBBECKE 
ist Vorstandsvorsitzender 
von Talanx Pensionsma-
nagement und verantwort-

lich für bAV bei HDI.

Die HDI Lebensversicherung hat – zusammen mit dem Technologie- und Service-
anbieter xbAV – eine neue Plattform zur Verwaltung von bAV-Verträgen entwickelt.  

Die kostenlose Basisversion „HDI bAVnet“ umfasst unter anderem die Bündelung aller 
Dokumente in einem digitalen Datenschrank und eine elektronische Schnittstelle zwi-
schen Arbeitgeber und Versicherer. Unternehmen, die mit mehreren bAV-Versicherern 
zusammenarbeiten oder zusätzliche, anspruchsvollere Prozesse verarbeiten möchte, 
können vom Basisportal jederzeit auf die kostenpflichtige, komfortablere Premium-
Version wechseln oder direkt in die Vollversion einsteigen. Info:  www.hdi.de/bavnet 

Online-Portal zur bAV-Verwaltung

PRODUKTTIPP
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Durchblick im Dickicht 
RATING. Vor dem Hintergrund der heftig kritisierten Nahles-Rente untersuchte das 
IVFP den Markt der Direktversicherungen. Auch hier muss genau hingeschaut werden. 

Von Thomas Dommermuth und  

Günther Unterlindner 

Sie gehört zu den besten Lösun-
gen, um für den Ruhestand vor-
zusorgen, ist aber zugleich die 
wohl komplexeste aller Alters-

vorsorgelösungen: die betriebliche Alters-
versorgung (bAV). Trotz Rentenlücke und 
staatlicher Förderung – noch immer nut-
zen erst knapp 60 Prozent der Beschäf-
tigten dieses Instrument zur zusätzlichen 
Vorsorge. Dabei hat bereits seit 2002 
jeder Arbeitnehmer einen gesetzlichen 
Anspruch auf die staatlich geförderte Ent-
geltumwandlung. Um dem entgegenzu-
treten, hat die Bundesarbeitsministerin, 
Andrea Nahles, einen Gesetzesentwurf 
zur Stärkung der bAV vorgelegt.

Dieser stößt jedoch am Markt auf we-
nig Gegenliebe - das war natürlich nicht 
das erklärte Ziel. Die Nahles-Rente (auch 
Tarifrente genannt) sollte einfacher und 
kosteneffizienter werden und damit 
mehr Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
ansprechen – insbesondere in kleineren 
und mittleren Unternehmen (KMU), in 
denen der Verbreitungsgrad der bAV 
nach wie vor sehr unbefriedigend ist (et-
wa 30 Prozent). Herausgekommen ist ein 
Vorschlag, der, nach der bisherigen Dis-
kussion zu urteilen, keine der beteiligten 
Parteien zufrieden stellt. Beispielsweise 
sollen für den Arbeitgeber die Haftungs-
risiken entfallen, im Entwurf mit „pay 
and forget“ charakterisiert. Dabei ist das 
Haftungsrisiko für Arbeitgeber kein es-
sentielles Thema, insbesondere nicht, 
wenn man auf im Markt etablierte Ra-
tings – die diese Thematik behandeln – 

zurückgreift. „Man hat die Sache nicht 
zu Ende gedacht. Eine neue Parallelwelt 
in der bAV verkompliziert das ohnehin 
bereits komplexe System anstatt es zu 
verbessern“ so Prof. Dr. Thomas Dom-
mermuth, Vorsitzender des Beirats des 
Instituts für Vorsorge und Finanzpla-
nung (IVFP).

Auch ist für KMU der Aufwand zu hoch, 
mehrere Durchführungswege zu mana-
gen, wenn die Nahles-Rente neben bisher 
bereits eingerichtete Durchführungs-
wege tritt und die sogar kanibalisiert. Ge-
rade in KMUs gilt die Direktversicherung 
als Instrument zur Bindung von Mitar-
beitern und Gewinnung von Fachkräften 
– das gilt angesichts der demografischen 

Entwicklung immer mehr. Es bleibt zu 
hoffen, dass die durch den Entwurf ent-
standene Unruhe am Markt nicht zu sin-
kenden Bestandszahlen führen wird. 

Gute Tarife und ihre Unterschiede 

Vor diesem Hintergrund der unsicheren 
Auswirkungen hat das IVFP erneut die 
Direktversicherungen auf dem deut-
schen Markt untersucht. In seinem 
fünften Rating zu Direktversicherungen 
nach § 3 Nr. 63 EStG hat das IVFP 109 
Tarife von 54 Anbietern auf bis zu 92 
Einzelkriterien untersucht. 

Die Gesamtnote setzt sich wie in allen 
anderen Analysen auch aus vier Teil-
bereichsnoten (Unternehmensqualität, 

Es gleicht der Suche nach der 
Nadel im Heuhaufen: Bei der 
Auswahl der besten Tarife 
in der Direktversicherung 
wurden 109 Tarife auf bis zu 
92 Kriterien untersucht. 
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Rendite, Flexibilität sowie Transparenz 
& Service) zusammen.

Die Einteilung der Produkte erfolgte 
in fünf Kategorien: Klassische Tarife mit 
beitragsorientierter Leistungszusage 
(BoLz), fondsgebundene Tarife mit BoLz, 
fondsgebundene Tarife mit Beitragszu-
sage mit Mindestleistung (BzMl) sowie 
den Kategorien „Comfort“ und „Indexpo-
licen“ mit beiden Zusagearten. 

Unternehmensqualität als Kriterium 

Dem Teilbereich Unternehmensqua-
lität darf die größte Aufmerksamkeit 
gewidmet werden – ist es doch gerade 
bei Direktversicherungen eine lange 
„Partnerschaft“ von Arbeitgebern und 
Versicherungen. Hier hat das IVFP eine 
weitere Qualitätssteigerung des eigenen 
Ratings bewerkstelligt, indem sich in den 

letzten beiden Jahren die begutachteten 
Kriterien auf nun 23 nahezu verdoppelt 
haben. Im Bereich der Unternehmens-
qualität fällt im Jahresvergleich positiv 
auf, dass die durchschnittliche Beschwer-
dequote um über 16 Prozent zurückging. 
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der 
durchschnittlichen Stornoquote (etwa 
minus drei Prozent) und Verwaltungs-
kostenquote (etwa minus 5,7 Prozent). 
Während die durchschnittliche freie Quo-
te der Rückstellungen für Beitragsrück-
erstattung (RfB-Quote) um knapp drei 
Prozent sank, wuchs die durchschnitt-
liche RfB-Zuführungsquote um über 3,5 
Prozent. Eine negative Entwicklung gab 
es bei der durchschnittlichen Eigenkapi-
talquote (EK-Quote) – diese ging um ein 
Drittel auf 4,71 Prozent zurück. Kommt 
es einem Arbeitgeber stark auf die Un-

ternehmensqualität des „Partners“ an, so 
sind Allianz, Debeka, Europa, R+V, WGV, 
Condor und Stuttgarter weit vorne.

Die besten Fünf im Bereich Rendite 

Während der Teilbereich Unternehmens-
qualität über alle Tarifkategorien hinweg 
gilt, erfolgt die Analyse der weiteren Teil-
bereiche tarifspezifisch. Im zweiten, für 
viele Arbeitnehmer oftmals besonders 
wichtigen Teilbereich, untersucht das 
IVFP die Rendite der Tarife, das heißt, es 
werden Fragestellungen in Bezug auf die 
Ertragskraft beziehungsweise -prognose 
analysiert. Das Ergebnis zeigt, wie ren-
tabel ein Versicherungs tarif aus finanzi-
eller Sicht ist.
  Im Teilbereich Rendite wurden in den 
einzelnen Tarifkategorien jeweils fünf 
Anbieter entsprechend der oben ange-

Rang Unternehmen Tarif Note im Teilbereich 

Unternehmen Rendite Flexibilität Transparenz Gesamtnote

1 Stuttgarter DirektRente performance-safe 1,4 1,0 1,1 1,9 1,3

1 Allianz Allianz Direktversicherung Invest alpha-Balance 1,1 1,4 1,5 1,1 1,3

2 Alte Leipziger ALfonds bAV 1,3 1,1 1,6 1,7 1,4

3 die Bayerische Garantierente ZUKUNFT 1,8 1,0 1,7 1,6 1,5

3 Condor Congenial bAV garant 1,4 1,5 1,6 2,1 1,5

4 Nürnberger BetriebsRente OptimumGarant 1,9 1,1 1,7 1,8 1,6

5 Bayern-Versicherung FlexVorsorge Vario als FirmenRente 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7

5 LV 1871 Performer Flex 1,9 1,7 1,4 1,7 1,7

5 Württembergische Genius Direktversicherung 2,0 1,6 1,6 1,6 1,7

6 AXA Direktversicherung Relax Rente Chance 1,6 1,6 2,2 1,8 1,8

6 Swiss Life Swiss Life Maximo Direktversicherung 2,0 1,9 1,5 1,6 1,8

6 Hannoversche Fondsrente 1,5 1,9 1,9 2,5 1,8

7 HanseMerkur bAV Care Invest 2,0 1,9 1,6 2,4 1,9

7 HDI TwoTrust Vario Direktversicherung 2,2 1,6 2,1 1,6 1,9

8-12 Es folgen weitere 9 Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,1

DIE BESTEN FONDSGEBUNDENEN TARIFE (BOLZ)

QUELLE: INSTITUT FÜR VORSORGE UND FINANZPLANUNG 2015

Die Grafik zeigt die vierzehn besten fondsgebundenen Tarife mit 
beitragsorientierter Leistungszusage. Die Gesamtnote setzt sich aus 

den Bewertungen in den unterschiedlichen Teilbereichen (Unter-
nehmen, Rendite, Flexibilität, Transparenz und Service) zusammen.  
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Rang Unternehmen Tarif Note im Teilbereich 

Unternehmen Rendite Flexibilität Transparenz Gesamtnote

1 Allianz Allianz Direktversicherung Klassik 1,1 1,4 1,0 1,2 1,2

1 Europa E-R1 - Rentenversicherung 1,1 1,0 1,2 2,0 1,2

2 HUK-Coburg Direktversicherung 1,5 1,2 1,4 1,4 1,4

2 Stuttgarter DirektRente classic 1,4 1,2 1,5 1,7 1,4

2 Alte Leipziger Direktversicherung 1,3 1,7 1,3 1,8 1,4

3 die Bayerische Privatrente FLEXIBEL 1,8 1,2 1,4 1,5 1,5

3 Continentale Renten-Police 1,8 1,3 1,0 2,4 1,5

4 Debeka Direktversicherung 1,1 1,4 2,1 2,4 1,6

4 R+V Versicherung Direktversicherung 1,3 1,8 1,5 1,8 1,6

4 Hannoversche Bausteinrente 1,5 1,5 1,6 2,1 1,6

4 Nürnberger BetriebsRente 1,9 1,4 1,4 1,5 1,6

4 LV 1871 Direktversicherung 1,9 1,9 1,0 1,5 1,6

5 Volkswohl Bund Klassische Rentenversicherung 1,8 1,9 1,0 2,4 1,7

5 Württembergische Direktversicherung 2,0 1,5 1,5 1,9 1,7

5 WGV Direktversicherung 1,3 1,2 2,9 1,9 1,7

5 Bayern-Versicherung FirmenRente 1,6 1,9 1,8 1,6 1,7

5 HanseMerkur bAV Care 2,0 1,8 1,2 2,1 1,7

6 Cosmos Klassische Direktversicherung 1,7 1,3 2,7 1,4 1,8

6 PB Leben PB Direktversicherung klassik 1,5 2,0 1,5 2,9 1,8

6 Condor Klassik-Rente 1,4 2,3 1,6 2,1 1,8

6 AXA Direktversicherung 1,6 2,0 2,0 1,9 1,8

6 Aachen Münchener Direktversicherung 2,0 1,8 1,8 1,6 1,8

7-15 Es folgen weitere 22 Gesellschaften mit Noten von 1,9 bis 3,3

DIE BESTEN KLASSISCHEN TARIFE 

QUELLE: INSTITUT FÜR VORSORGE UND FINANZPLANUNG 2015

Von den 109 untersuchten Direktversicherungen mit klassischer 
Leistungszusage wurden 22 Tarife mit der Gesamtnote 1,8 oder 

besser beurteilt. Weitere 22 Tarife, die hier nicht aufgeführt sind,  
liegen im Mittelfeld zwischen der Gesamtnote 1,9 und 3,3.

führten Kriterien als die Anbieter mit 
den rentabelsten Tarifen identifiziert: 
•  Klassisch (BoLz): Europa, HUK, Stutt-

garter, die Bayerische, WGV
•  Fondsgebunden (BoLz): Stuttgarter, 

die Bayerische, Alte Leipziger, Nürn-
berger, Allianz

•  Fondsgebunden (BzMl): Stuttgarter, 
die Bayerische, Nürnberger, Allianz, 
Continentale

•  Comfort und Index: Allianz, Bayern 
Versicherung, HDI, Canada Life, 
LV1871

Im Teilbereich Rendite fließen unter 
anderem vom Kunden oftmals nicht 

berücksichtigte, aber neben der reinen 
Renditebetrachtung wichtige Parameter 
mit ein: Hierbei sollten Anleger zum Bei-
spiel auf die für den Vertrag geltenden 
Rechnungsgrundlagen bei Wiederauf-
nahme der Beitragszahlung, bei Dyna-
mik und bei Zuzahlungen achten. Für 
Zuzahlungen etwa gelten nur bei einem 
Drittel die bei Hauptabschluss gültigen 
Rechnungsgrundlagen. 
  Entscheiden sich Anleger für eine 
fondsgebundene Versicherung, so soll-
ten sie darauf achten, dass die auswähl-
baren Fonds mit einer entsprechenden 
Fondsbewertung aufwarten können. 

Gleichzeitig sollten heutzutage auch 
ETF-Fonds mit niedrigen Kosten im 
Portefeuille eines Anbieters sein. Knapp 
die Hälfte der Anbieter bietet ETF-Fonds 
mit einer Total Expense Ratio unter 0,30 
Prozent.

Anbieter mit der größten Flexibilität  

Im dritten Teilbereich des Ratings wird 
die Flexibilität eines Tarifs betrach-
tet. Interessiert sich ein Anleger mehr 
für die Rendite seines Vertrages, wird 
dieser gegebenenfalles auf etwas Fle-
xibilität in seinem Vertrag verzichten 
müssen. Umgekehrt ist es ähnlich: Wer 
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Flexibilität wünscht, sollte auf folgende 
Punkte achten: Kapitalanlagemodelle, 
Beitragsgestaltungen sowie Todesfall-
leistung und Zusatzversicherungen. 
Gute Produkte bieten zum Beispiel: Zu-
zahlungen, Erhöhung beziehungsweise 
Reduzierung des monatlichen Beitrags, 
Anpassung des Todesfallschutzes bis 
Rentenbeginn, Zusatzversicherungen, 
große Fondsauswahl, Umwandlung ei-
nes fondsgebundenen Vertrages in ei-
nen konventionellen Vertrag. 

Knapp 20 Prozent der untersuchten 
Anbieter bieten eine „Pflegeoption, 
das heißt zur Absicherung des Ri-
sikos der Pflegebedürftigkeit ist ei-
ne Erhöhungsoption der Altersrente 
vorhanden beziehungsweise im Pfle-
gefall ist eine Zusatzrente möglich. 
Nachfolgend die besten fünf Anbieter für 
den Teilbereich Flexibilität in den jewei-
ligen Tarifkategorien.
•  Klassisch (BoLz): Continentale, VWB, 

Allianz, LV1871, Europa
•  Fondsgebunden (BoLz): Stuttgarter, 

LV1871, Allianz, Swiss Life, Alte 
Leipziger

•  Fondsgebunden (BzMl): VWB, Stutt-
garter, Allianz, Swiss Life, WWK

•  Comfort und Index: Allianz, Bayern 
Versicherung, LV1871, Canada Life, 
Helvetia

Sieger in Transparenz und Service 

Der vierte Teilbereich beschäftigt sich mit 
Transparenz und Service, dabei werden 
unter anderem Versicherungsbedingun-
gen, Produkttransparenz, Werbematerial 
sowie Informationen zur Effektivkosten-
quote und Steuer beziehungsweise So-
zialversicherung begutachtet. Es zeigte 
sich, dass nur bei etwa einem Drittel der 
untersuchten Anbieter die Ermittlung 
der Effektivkosten und deren Ausweis 
in einer Preis-Leistungs-Darstellung ge-
mäß GDV-Empfehlung erfolgt. Ein noch 
schlechteres Bild zeigt sich bei der Trans-
parenz der Kosten für Zuzahlungen: 
Knapp 75 Prozent geben keine Kosten 
an. Bei etwa 50 Prozent der Anbieter sind 
Modellrechnungen für einen Interessen-
ten öffentlich zugänglich. Durchweg posi-
tiv zu betrachten sind die Informationen 
in Bezug auf Steuer und Sozialversiche-
rung in der bAV – hier liegt die Quote bei 
über 95 Prozent. Die jeweils besten fünf 
Anbieter im Teilbereich Transparenz und 
Service heißen: 

•  Klassisch (BoLz): Allianz, HUK, 
 Cosmos, die Bayerische, LV1871

•  Fondsgebunden (BoLz): Allianz, die 
Bayerische, Württembergische, HDI, 
Swiss Life

•  Fondsgebunden (BzMl): Allianz, 
Swiss Life, die Bayerische, HDI, 
 AachenMünchener

•  Comfort und Index: Allianz, HDI, 
Swiss Life, Canada Life, LV1871

Wer auf der ganz sicheren Seite sein will, 
sollte sich jedoch nicht auf einen Teilbe-
reich alleine verlassen; gerade Anbieter 
mit Tarifen, die sehr gute Bewertungen 
über alle Teilbereiche hinweg erzielen, 
stellen kompetente bAV-Partner dar. 

Rang Unternehmen Tarif Note im Teilbereich 

Unternehmen Rendite Flexibilität Transparenz Gesamtnote

1 Stuttgarter DirektRente performance-safe 1,4 1,0 1,1 1,9 1,3

1 Allianz Allianz Direktversicherung Invest alpha-Balance 1,1 1,5 1,5 1,1 1,3

2 die Bayerische Garantierente ZUKUNFT 1,8 1,0 1,7 1,6 1,5

3 Nürnberger BetriebsRente Doppel-Invest 1,9 1,2 1,8 1,8 1,6

4 Provinzial NordWest Firmen GarantRente Vario 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7

5 Volkswohl Bund Fondsgebundene Rentenversicherung 1,8 2,2 1,0 2,3 1,8

5 Swiss Life Swiss Life Maximo Direktversicherung 2,0 1,9 1,5 1,6 1,8

5 Continentale FRG-LifeLine Garant 1,8 1,7 1,8 2,1 1,8

6 HDI TwoTrust Vario Direktversicherung 2,2 1,7 1,9 1,6 1,9

6 Aachen Münchener bAV STRATEGIE PLUS 2,0 2,0 1,7 1,7 1,9

7-13 Es folgen weitere 11 Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,2

DIE BESTEN FONDSGEBUNDENEN TARIFE (BZML)

QUELLE: INSTITUT FÜR VORSORGE UND FINANZPLANUNG 2015

Die Bewertung der Top-Tarife in der Kategorie „fondsgebundene 
Tarife mit Beitragszusage mit Mindestleistung“ unterscheidet 

sich stellenweise in den Teilbereichsnoten stark. Unternehmen 
 müssen selbst entscheiden, auf was sie den größten Wert legen. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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